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Neue Technologien, neue Verbindungen.
Für eine Kultur des Respekts, des Dialogs, der Freund-
schaft

Liebe Brüder und Schwestern,
kurz vor dem Welttag der Sozialen Kommunikations-
mittel ist es mir ein Anliegen, mich an euch zu wenden 
und einige Überlegungen zum für dieses Jahr gewähl-
ten Thema vorzutragen: Neue Technologien – neue 
Verbindungen. Für eine Kultur des Respekts, des 
Dialogs, der Freundschaft. Die neuen digitalen Techno-
logien führen in der Tat zu grundlegenden Änderungen 
in der Art und Weise der Kommunikation und in den 
zwischenmenschlichen Beziehungen. Dieser Wandel 
ist bei den jungen Menschen besonders ersichtlich, die 
in engem Umgang mit diesen neuen Kommunikations-
techniken aufgewachsen sind und sich daher in einer 
digitalen Welt zu Hause fühlen. Denjenigen unter uns 
Erwachsenen, die die Kommunikationsmöglichkeiten 
dieser digitalen Welt erst verstehen und schätzen ler-
nen mußten, erscheint sie hingegen oft fremd. In der 
diesjährigen Botschaft gelten meine Überlegungen 
besonders denen, die Teil der sogenannten digitalen 
Generation sind: Mit ihnen möchte ich einige Ideen 
hinsichtlich des außerordentlichen Potentials austau-
schen, das den neuen Technologien innewohnt, wenn 
sie dazu genutzt werden, Verständnis und Solidarität 
unter den Menschen zu fördern. Diese Technologien 
sind ein wahres Geschenk für die Menschheit: Wir 
müssen daher sicherstellen, dass die Vorteile, die sie 
bieten, allen Menschen und Gruppen zugute kommen, 
vor allem den Bedürftigen und Schwachen.
Der Zugang zu Mobiltelefonen und Computern hat in 
Verbindung mit der globalen Reichweite und engma-
schigen Verbreitung des Internets eine Vielzahl von 
Wegen geschaffen, durch die es möglich ist, Worte und 
Bilder sofort in die entferntesten und abgeschiedensten 

Winkel der Welt zu schicken: Diese Möglichkeit war für 
die früheren Generationen undenkbar. Insbesondere 
die jungen Menschen haben das enorme Potential der 
neuen Medien erfasst, Verbindung, Kommunikation 
und Verständnis unter Menschen und Gemeinschaften 
zu fördern. Sie nutzen diese Medien, um sich mit ihren 
Freunden auszutauschen und neue zu treffen, um Ge-
meinschaften und Netze zu schaffen, um Informationen 
und Nachrichten zu suchen, um eigene Ideen und 
Meinungen mitzuteilen. Viele Vorteile entstehen aus 
dieser neuen Kommunikationskultur: Familien können 
in Verbindung bleiben, selbst wenn sie durch enorme 
Entfernungen getrennt sind, Studenten und Forscher 
haben einen leichteren und unmittelbareren Zugang 
zu Dokumenten, Quellen und wissenschaftlichen 
Entdeckungen und können daher von verschiedenen 
Orten aus zusammenarbeiten; überdies erleichtert der 
interaktive Charakter der neuen Medien dynamischere 
Formen des Lernens und der Kommunikation, die zum 
sozialen Fortschritt beitragen.
Obwohl die Geschwindigkeit erstaunt, mit der sich die 
neuen Technologien hinsichtlich Zuverlässigkeit und 
Effizienz entwickelt haben, sollte uns ihre Beliebtheit 
bei den Nutzern nicht überraschen, denn diese Tech-
nologien entsprechen dem Grundbedürfnis der Men-
schen, miteinander in Verbindung zu treten. Dieses 
Verlangen nach Kommunikation und Freundschaft 
hat seine Wurzel in unserem menschlichen Wesen 
und darf nicht nur als Antwort auf technologische 
Innovationen verstanden werden. Im Licht der bibli-
schen Botschaft muss dieser Wunsch vielmehr als 
Ausdruck unserer Teilhabe an der Liebe Gottes ver-
standen werden, die sich mitteilt und zur Einheit führt 
und aus der ganzen Menschheit eine einzige Familie 
machen will. Wenn wir das Bedürfnis empfinden, mit 
anderen Menschen in Verbindung zu treten, wenn wir 
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möchten, dass wir diese besser kennenlernen und 
diese uns selbst kennenlernen, dann antworten wir auf 
einen Ruf Gottes, einen Ruf, der unserem Wesen als 
nach dem Bild und Gleichnis Gottes – des Gottes der 
Kommunikation und der Gemeinschaft – geschaffenen 
Menschen innewohnt.
Der Wunsch nach Beziehung und das Verlangen nach 
Kommunikation – in der zeitgenössischen Kultur so 
selbstverständlich – sind in Wahrheit nichts anderes 
als moderne Ausdrucksformen der grundlegenden und 
beständigen Neigung der Menschen, über sich hinaus-
zugehen und in Beziehung zu anderen zu treten. Wenn 
wir uns den anderen zuwenden, stillen wir in Wirklich-
keit unsere tiefsten Bedürfnisse und werden in einem 
umfassenderen Sinn Mensch. Wir sind vom Schöpfer 
in der Tat für die Liebe erschaffen. Ich spreche na-
türlich nicht von vorübergehenden, oberflächlichen 
Beziehungen; ich spreche von der wahren Liebe, die 
den Kern der Morallehre Jesu darstellt: „Darum sollst 
du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen 
und ganzer Seele, mit allen deinen Gedanken und all 
deiner Kraft“ und „Du sollst deinen Nächsten lieben wie 
dich selbst“ (Mk 12, 30-31). Wenn wir in diesem Licht 
über die Bedeutung der neuen Technologien nachden-
ken, dann ist es wichtig, nicht nur ihr unzweifelhaftes 
Potential zur Förderung der zwischenmenschlichen 
Kontakte zu berücksichtigen, sondern auch die Qualität 
der Inhalte, die sie verbreiten sollen. Ich möchte alle 
Menschen guten Willens, die in der aufstrebenden Welt 
der digitalen Kommunikation aktiv sind, dazu ermuti-
gen, sich für eine Kultur des Respekts, des Dialogs 
und der Freundschaft einzusetzen.
Aus diesem Grund müssen sich alle, die im Bereich 
der Produktion und Verbreitung von Inhalten der neuen 
Medien tätig sind, dem Respekt vor der Würde und 
dem Wert des Menschen verpflichtet fühlen. Wenn die 
neuen Technologien dem Wohl des einzelnen und der 
Gesellschaft dienen sollen, dürfen die Nutzer dieser 
Technologien keine Worte und Bilder austauschen, 
die für den Menschen entwürdigend sind, und müssen 
daher alles ausschließen, was Hass und Intoleranz 
nährt, die Schönheit und Intimität der menschlichen 
Sexualität herabsetzt oder die Schwachen und Schutz-
losen ausbeutet.
Die neuen Technologien haben ebenso den Weg zum 
Dialog unter Menschen verschiedener Länder, Kultu-
ren und Religionen eröffnet. Die neue digitale Welt, 
der sogenannte Cyberspace, macht es möglich, sich 
zu treffen und die Werte und Traditionen der anderen 
kennenzulernen. Um nutzbringend zu sein, erfordern 
derartige Begegnungen jedoch aufrichtige und korrekte 
Ausdrucksformen sowie aufmerksames und respekt-
volles Zuhören. Der Dialog muss in einer ehrlichen 
und beiderseitigen Suche nach der Wahrheit gründen, 
um Verständnis und Toleranz wirklich zu fördern. Das 
Leben ist nicht einfach eine Abfolge von Tatsachen und 
Erfahrungen, es ist vielmehr Suche nach dem Wahren, 
dem Guten und dem Schönen. Eben wegen dieser 
Zielsetzung treffen wir unsere Entscheidungen, üben 
wir unsere Freiheit aus und finden darin, d.h. in der 

Wahrheit, im Guten und im Schönen, Glück und Freu-
de. Man darf sich nicht täuschen lassen von denen, die 
einfach Konsumenten auf einem Markt undifferenzier-
ter Möglichkeiten suchen, wo die Entscheidung selbst 
das Gute ist, die Neuigkeit als Schönheit ausgegeben 
wird und die subjektive Erfahrung die Wahrheit ersetzt.
Der Begriff der Freundschaft hat im Vokabular der digi-
talen sozialen Netze, die in den letzten Jahren entstan-
den sind, eine neue Blüte erlebt. Dieser Begriff ist eine 
der höchsten Errungenschaften menschlicher Kultur. 
In unseren Freundschaften und durch sie reifen und 
entfalten wir uns als Menschen. Gerade deshalb wird 
die wahre Freundschaft seit jeher als eines der größten 
Güter betrachtet, die der Mensch besitzt. Aus diesem 
Grund muss man darauf achten, den Begriff und die 
Erfahrung der Freundschaft nicht zu banalisieren. Es 
wäre traurig, wenn unser Wunsch, Freundschaften 
online zu fördern und zu unterhalten, sich auf Kosten 
der Verfügbarkeit für die Familie, für die Nachbarn und 
für diejenigen, denen wir im Alltag am Arbeitsplatz, in 
der Schule oder in der Freizeit begegnen, verwirklichte. 
Wenn der Wunsch nach virtuellem Anschluss obsessiv 
wird, dann wirkt sich dies tatsächlich dahingehend aus, 
dass sich der Mensch isoliert, indem er die wirkliche 
soziale Interaktion abbricht. Das führt schließlich auch 
zu Störungen im Hinblick auf die Art und Weise der 
Erholung, der Stille und des Nachdenkens, die für eine 
gesunde menschliche Entwicklung nötig sind.
Freundschaft ist ein großes menschliches Gut, aber 
sie wäre wertlos, wenn sie als Selbstzweck betrachtet 
würde. Freunde müssen sich in der Entwicklung ihrer 
Anlagen und Talente gegenseitig unterstützen und 
ermutigen und diese in den Dienst der Gesellschaft 
stellen. In diesem Zusammenhang ist es schön zu 
sehen, dass neue digitale Netze entstehen, die die 
zwischenmenschliche Solidarität, den Frieden und die 
Gerechtigkeit, die Menschenrechte sowie die Achtung 
vor dem Leben und dem Gut der Schöpfung zu fördern 
suchen. Diese Netze können Formen der Zusammen-
arbeit unter Völkern verschiedener geographischer und 
kultureller Gegebenheiten erleichtern und es ihnen 
möglich machen, das gemeinsame Menschsein und 
das Bewusstsein der Mitverantwortung für das Wohl 
aller zu vertiefen. Man muss sich jedoch darum bemü-
hen sicherzustellen, dass die digitale Welt, in der diese 
Netze eingerichtet werden können, eine wirklich für alle 
zugängliche Welt ist. Es wäre ein schwerer Schaden 
für die Zukunft der Menschheit, wenn die neuen Ins-
trumente der Kommunikation, die es möglich machen, 
Wissen und Informationen schneller und wirksamer zu 
teilen, nicht für jene zugänglich gemacht würden, die 
schon ökonomisch und sozial am Rande stehen, oder 
nur dazu beitrügen, die Kluft zu vergrößern, die die 
Armen von den neuen Netzen trennt, die sich im Dienst 
der Information und der menschlichen Sozialisierung 
gerade entwickeln.
Ich möchte diese Botschaft schließen, indem ich mich 
besonders an die jungen Katholiken wende, um sie zu 
ermuntern, das Zeugnis ihres Glaubens in die digitale 
Welt zu tragen. Liebe junge Menschen, fühlt euch ver-
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antwortlich, in die Kultur dieser neuen kommunikativen 
und informativen Umwelt die Werte einzubringen, auf 
denen euer Leben ruht! In den ersten Zeiten der Kirche 
haben die Apostel und deren Schüler die Frohe Bot-
schaft Jesu in die griechisch-römische Welt getragen: 
Wie damals die Evangelisierung, um fruchtbringend 
zu sein, das aufmerksame Verständnis für die Kultur 
und die Sitten jener heidnischen Völker verlangte mit 
dem Ziel, Herz und Sinn dieser Völker zu erreichen, 
so setzt heute die Verkündigung Christi in der Welt der 
neuen Technologien deren vertiefte Kenntnis für einen 
entsprechenden angemessenen Gebrauch voraus. 
Euch jungen Menschen, die ihr euch fast spontan im 
Einklang mit diesen neuen Mitteln der Kommunikation 
befindet, kommt in besonderer Weise die Aufgabe der 
Evangelisierung dieses „digitalen Kontinents“ zu. Seid 
bereit, euch mit Begeisterung die Verkündigung des 
Evangeliums bei euren Altergenossen zur Aufgabe zu 
machen! Ihr kennt deren Ängste und Hoffnungen, de-

ren Begeisterung und Enttäuschungen: Das kostbarste 
Geschenk, das ihr ihnen machen könnt, besteht darin, 
ihnen die „Gute Nachricht“ eines Gottes mitzuteilen, 
der Mensch geworden ist, gelitten hat, gestorben und 
auferstanden ist, um die Menschheit zu retten. Das 
Herz des Menschen sehnt sich nach einer Welt, in der 
Liebe herrscht, wo man die Gaben miteinander teilt, wo 
man Einheit herbeiführt, wo die Freiheit ihre eigentliche 
Bedeutung in der Wahrheit findet und wo jeder seine 
Identität in respektvoller Gemeinschaft verwirklicht. Auf 
diese Erwartungen kann der Glaube Antwort geben: 
Seid Boten dieses Glaubens! Der Papst steht euch mit 
seinem Gebet und seinem Segen zur Seite.
Aus dem Vatikan, am 24. Januar 2009

 

Liebe Schwestern und Brüder!

In der Bundestagswahl am 27. September 
stellen die wahlberechtigten Bürgerinnen 
und Bürger die Weichen für die Politik in der 
nächsten Legislaturperiode. Die Wahl fällt 
in eine Zeit weltweiter Unsicherheiten und 
Turbulenzen vor allem im Bereich der Finanz- 
und Wirtschaftswelt. Sie betreffen auch unser 
Land. Über ihren Ausgang und ihr Ende gibt 
es noch keine Klarheit. Zugleich erleben wir 
in vielen Teilen der Erde krisenhafte Ent-
wicklungen und gewaltsame Konflikte, die 
auch uns berühren. Hinzu kommt eine Fülle 
schwieriger Probleme im Inneren unserer 
Gesellschaft und unseres Landes, dessen 60. 
Gründungstag wir gerade begangen haben 
und das bald den zwanzigsten Jahrestag der 
Wiedergewinnung seiner staatlichen Einheit 
begehen kann. Entsprechend muss die Wahl-
entscheidung der Wählerinnen und Wähler 
klug, besonnen und verantwortungsbewusst 
erfolgen, damit sie zu politischer Stabilität und 
Handlungsfähigkeit beiträgt. 
Zu Recht erwarten die Wählerinnen und Wäh-
ler von den politischen Parteien einen fairen, 
sachbezogenen und informativen Wahlkampf, 
in dem die unterschiedlichen politischen 
Auffassungen, Inhalte und Ziele erkennbar 
werden. Zugleich müssen sie darauf vertrau-

en können, dass Wahlaussagen nach den 
Wahlen Bestand haben, was natürlich nicht 
ausschließt, dass unsere Demokratie immer 
auch Kompromisse braucht, deren Wesen es 
ist, dass sich alle Beteiligten bei der konkre-
ten Einigung entgegenkommen und auf die 
uneingeschränkte Durchsetzung ihrer Ziele, 
Interessen und Lösungswege verzichten.
Die Wahlentscheidung des Einzelnen beruht 
auf einer Vielzahl von Gründen und Motiven. 
Auch folgende Überlegungen sollten nach un-
serer Auffassung dabei mit bedacht werden.
Zu den vordringlichen Aufgaben der nächsten 
Zeit gehört die Bewältigung der Finanz- und 
Wirtschaftskrise. Nachhaltige und gerech-
te Lösungen können – im nationalen wie 
im internationalen Rahmen - nur auf der 
Grundlage einer festen Werteordnung ge-
funden werden. Unser Grundgesetz bringt 
eine solche Werteordnung zur Geltung. Die 
katholische Soziallehre enthält zusätzliche 
Kriterien. Auch kann eine Rückbesinnung auf 
die ethischen Grundlagen der Sozialen Markt-
wirtschaft hilfreich sein. Sowohl die kurzfris-
tigen als auch die langfristigen Maßnahmen 
zur Krisenbewältigung bedürfen der ethischen 
Klärung z. B. bezüglich ihrer Auswirkungen 
auf einzelne Bevölkerungsgruppen sowie 
im Hinblick auf die Belastung der nächsten 
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Generationen unter dem Gesichtspunkt der 
intergenerationellen Gerechtigkeit oder auch 
im Hinblick auf eine vertretbare internationale 
Lastenverteilung. Es ist ein Regelwerk anzu-
streben, das Auswüchse, wie wir sie in der 
Vergangenheit erlebt haben, so weit wie mög-
lich verhindert, und zugleich werteorientierte 
Verhaltensweisen fördert. In seiner neuen 
Enzyklika „Caritas in Veritate“ mahnt Papst 
Benedikt XVI.: „Die ganze Wirtschaft und das 
ganze Finanzwesen – nicht nur einige ihrer 
Bereiche – müssen nach ethischen Maßstä-
ben als Werkzeuge gebraucht werden, so 
dass sie angemessene Bedingungen für die 
Entwicklung des Menschen und der Völker 
schaffen.“ (Nr. 65). 
Ebenfalls eine Aufgabe von großer Aktualität 
ist der Schutz der Würde und des Lebens des 
Menschen in allen Phasen seiner Existenz. 
Dies gilt für alle Politikbereiche, insbesondere 
für die Bereiche der Rechts-, Gesundheits-, 
Wissenschafts- und Forschungspolitik.
Wiederholt haben wir auch unsere Sorge 
über Tendenzen zum Ausdruck gebracht, die 
auf die Trennung von Ehe und Familie und 
eine Entgrenzung des Familienbegriffs hin-
auslaufen. Wir wiederholen deshalb unsere 
Erwartung, dass die herausragende Rechts-
stellung von Ehe und Familie gesichert und 
die materielle Lage der Familien verbessert 
werden. Zugleich bedürfen die Eltern der 
Unterstützung bei der Erziehung ihrer Kinder. 
Zu den Aufgaben der Politik gehört schließlich 
auch die Förderung eines kinder- und famili-
enfreundlicheren Umfelds.
Unsere sozialen Sicherungssysteme müssen 
zukunftsfähig bleiben. Niemand darf alleine 
gelassen werden. Wer krank ist, muss unab-
hängig von Einkommen, Vermögen und Alter 
die erforderliche medizinische und pflegeri-
sche Versorgung erhalten. Pflegebedürftige 
Menschen und Menschen mit Behinderungen 
sowie ihre Familien dürfen nicht im Stich ge-
lassen werden; sie haben Anspruch auf Hilfe, 
Unterstützung und Förderung. Menschen, die 
über lange Zeit erwerbstätig sind, müssen 
die Aussicht auf ein Alterseinkommen haben, 
das ihnen ein Leben ohne Armut ermöglicht. 
Armut, insbesondere auch Kinderarmut, ist 
in unserem wohlhabenden Land ein Skan-

dal, der dringend Abhilfe verlangt. Nicht 
hinnehmbar ist die hohe und derzeit wieder 
ansteigende Arbeitslosigkeit. Wer arbeitslos 
ist, muss die Chance haben, wieder einen 
Arbeitsplatz zu finden. Er verdient dabei Un-
terstützung, sich für den Arbeitsmarkt fit zu 
machen. Die Bereitschaft zu eigener Initiative 
ist zu fordern und zu fördern. Solidarität und 
Eigenverantwortung bleiben die prägenden 
Säulen des Sozialstaats.
Bildung ist für jeden Menschen von existen-
tieller Bedeutung. Sie dient der Entwicklung 
und Entfaltung der Persönlichkeit. Eine 
Politik, die Bildung vorrangig unter ökonomi-
schen Gesichtspunkten verstünde und nach 
ihrem wirtschaftlichen Nutzen beurteilte, 
griffe deshalb zu kurz. Bedauerlicherweise 
sind die Bildungschancen in unserem Land 
ungleich verteilt. Die Verbesserung der Chan-
cen gerade sozial schwacher Menschen im 
Bildungswesen ist eine wichtige politische 
Herausforderung.
In unserem Land leben viele Menschen 
ausländischer Herkunft. Sie alle haben ein 
Recht darauf, bei uns menschenwürdig und 
unter Beachtung der unverletzlichen Men-
schenrechte sowie der ihnen zukommenden 
Grundrechte aufgenommen zu werden. Eine 
besondere Verantwortung haben wir für die-
jenigen, die vor Verfolgung und Gefahren zu 
uns geflohen sind. Die Ausländer- und Migra-
tionspolitik ist daran zu messen, ob sie diesen 
Erfordernissen genügt und für die betroffenen 
Personenkreise humane Lebensbedingungen 
gewährleistet.
Trotz aller Probleme, die wir in unserem Lan-
de zu lösen haben, dürfen wir nicht verges-
sen, dass in vielen Ländern dieser Erde Not 
und Armut herrschen. Auch die dort lebenden 
Menschen bedürfen unserer Solidarität. Die 
Politik in der nächsten Legislaturperiode wird 
deshalb auch danach zu beurteilen sein, 
welchen Stellenwert sie der Entwicklungszu-
sammenarbeit beimisst.
Das Ende der Legislaturperiode möchten 
wir schließlich auch zum Anlass nehmen, 
den Abgeordneten zu danken, die in diesen 
Jahren nach bestem Wissen und Gewissen 
Verantwortung für unser Gemeinwesen ge-
tragen haben.
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Für allgemeine Politikerschelte und Politik-
verdrossenheit besteht kein Grund. Wir bitten 
die wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger, 
von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. 
Wer von seinem Wahlrecht nicht Gebrauch 
macht, verzichtet auf die aktive Beeinflussung 
der Politik. Er übernimmt Mitverantwortung für 
den Fall, dass politische Kräfte auf die Gestal-
tung der Geschicke unseres Gemeinwesens 
einwirken, denen diese – aus welchen Grün-
den auch immer – nicht anvertraut werden 
können. Wahlenthaltung ist keine vernünftige 

und konstruktive Antwort auf tatsächliche oder 
vermeintliche Missstände.
Würzburg, den 24. August 2009
Für das Bistum Regensburg

Bischof von Regensburg
Dieser Aufruf soll am Sonntag, dem 6. September 
2009, in allen Gottesdiensten, einschließlich der Vor-
abendmessen, verlesen werden. 

Liebe Schwestern und Brüder im Glauben!
Vor wenigen Wochen erst ist die neue Enzyk-
lika „Caritas in veritate“ (Caritas in Wahrheit) 
vom Heiligen Vater unter großer weltweiter 
Aufmerksamkeit veröffentlicht worden. Darin 
geht es um die umfassende Entwicklung des 
Menschen. Das päpstliche Lehrschreiben 
weitet den Blick auf die gesamte Menschheit 
und die dringlichen Herausforderungen der 
Gegenwart. Papst Benedikt XVI. verurteilt 
Phänomene des Materialismus und des 
Egoismus, die in der Wirtschaft auf eine 
reine Gewinnmaximierung zielen und in der 
Arbeitswelt Gefahr laufen, den Menschen zu 
„verwerten“. Der Papst stellt den christlichen 
Grundwert der Liebe in den Mittelpunkt seines 
sozialen Denkens. Gott ist Liebe! Und diese 
Liebe ist für Christen Geschenk und Verpflich-
tung zugleich. Als Kirche sind wir Zeichen und 
Werkzeug Gottes in dieser Welt. Als Spiegel 
der Liebe Gottes sind wir aufgerufen, die 
Nächstenliebe als zentrales Gebot in unse-
rer Gesellschaft wirksam werden zu lassen. 
Diese Liebestätigkeit der Kirche, die Caritas, 
ist wie die Verkündigung des Glaubens und 
die Gottesdienstfeier ein Grundvollzug der 
Kirche und somit für sie wesentlich.   
Am nächsten Sonntag begehen wir in unserer 
Diözese den Caritas-Sonntag. Wir schauen 
in diesem Jahr besonders auf die Menschen 
in unserer Diözese, die am Rande leben, in 
den Randgebieten unserer Städte und Ort-
schaften. Es gibt immer weniger Begegnun-
gen zwischen den Menschen verschiedener 
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Einkommensverhältnisse. Laut einer Umfrage 
haben nur 13 Prozent der Erwachsenen in 
Deutschland einen armen Menschen in ihrem 
Freundes- oder Verwandtenkreis, 87 Prozent 
sehen arme Menschen höchstens im Vorü-
bergehen auf der Straße. Als Christen müs-
sen wir uns fragen, wie offen wir gegenüber 
Menschen in Armut sind. Jesus hat sie in den 
Mittelpunkt seiner Botschaft gestellt! Welche 
Rolle spielen sie im Leben und Engagement 
unserer Pfarrgemeinden? Welche Möglichkei-
ten nutzen wir, Not zu lindern? In vielen Pfarr-
gemeinden gibt es haupt- und ehrenamtliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit viel 
Gespür und Kreativität anderen Menschen 
helfen. Die Einrichtungen und Dienste des 
Caritasverbandes reagieren professionell 
und mit flexiblen, schlanken Strukturen auf 
die Nöte der Zeit.   
Die Kollekte des Caritas-Sonntags ist be-
stimmt für die vielfältigen Anliegen der Cari-
tas der Kirche. Bitte unterstützen Sie diese 
wertvolle Arbeit durch Ihre Gabe. Schon jetzt 
sagen wir Ihnen dafür ein herzliches Vergelt’s 
Gott!
Regensburg, den 31. August 2009

			 
Bischof von Regensburg

Dieser Aufruf soll am Sonntag, dem 27. September 
2009 [alternativ: am 4. Oktober 2009], auch am Vor-
abend, in allen Gottesdiensten verlesen werden.
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Liebe Schwestern und Brüder im Glauben!
Am 25. Oktober feiert die Kirche den Sonntag 
der Weltmission. Zusammen mit Katholiken in 
aller Welt folgen wir unserem missionarischen 
Auftrag. Christus selbst hat uns aufgerufen, 
dem Glauben weltweit Leben zu geben.
Der Weltmissionssonntag in Deutschland 
steht in diesem Jahr unter dem Wort Jesu: 
„Selig, die Frieden stiften“ (Mt 5,9). Er greift 
damit das Thema der II. Bischofssynode 
für Afrika auf, die in diesen Tagen in Rom 
zusammenkommt, um sich den aktuellen 
Problemen des Kontinents zu widmen. An-
hand des Beispiellandes Nigeria will auch 
der Weltmissionssonntag das Engagement 
der Kirche für Versöhnung und Frieden in den 
Blick nehmen.
Unsere Welt, in der Krieg und Gewalt, Unge-
rechtigkeit und Feindseligkeit allgegenwärtig 
sind, braucht Menschen, die als Boten der 

Aufruf der deutschen Bischöfe zum Weltmissionssonntag 2009 

Frohen Botschaft Jesu mutige Schritte des 
Friedens gehen. Gemeinsam mit den Päpstli-
chen Missionswerken in aller Welt unterstützt 
Missio die ärmsten Diözesen in Afrika, Asien 
und Ozeanien. Diese Hilfe trägt wesentlich 
dazu bei, dass die Kirche ihren Dienst glaub-
würdig und tatkräftig erfüllen kann.
Wir Bischöfe bitten Sie, liebe Schwestern und 
Brüder, um Ihr Gebet und Ihre großherzige 
Spende!
Würzburg, den 23. Juni 2009
Für das Bistum Regensburg

Bischof von Regensburg

Dieser Aufruf soll am Sonntag, dem 18. Oktober 2009, 
in allen Gottesdiensten (auch am Vorabend) verlesen 
werden. 

Liebe Schwestern und Brüder im Glauben!
Jesus sagt in einem Gleichnis: „Wenn einer 
von euch hundert Schafe hat und eins davon 
verliert, lässt er dann nicht die neunund-
neunzig in der Steppe zurück und geht dem 
verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn 
er es gefunden hat, nimmt er es voll Freude 
auf die Schultern, und wenn er nach Hause 
kommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn 
zusammen und sagt zu ihnen: Freut euch mit 
mir; ich habe mein Schaf wiedergefunden, 
das verloren war“ (LK 15,1-6).
So wie ein Hirte sich um jedes seiner Schafe 
sorgt, so achtet Gott auf jeden Einzelnen von 
uns. Für Gott bin ich wichtig – dieser Gedanke 
gibt uns Sicherheit. Wir dürfen darauf vertrau-
en, dass ER uns nicht unserem Schicksal 
überlässt. ER steht uns bei und begleitet uns.
„Der Einzelne zählt – egal wo“: So umschreibt 
die diesjährige Diaspora-Aktion des Bonifati-
uswerkes der deutschen Katholiken diese Er-
fahrung, die gerade jenen Christen Zuversicht 
gibt, die weit verstreut voneinander leben. Sie 
alle brauchen die Gewissheit, dass sie auf 
ihrem Glaubens- und Lebensweg nicht allein 

Aufruf der deutschen Bischöfe zum Diaspora-Sonntag 2009
sind. Vor allem die Kinder und Jugendlichen 
sehnen sich nach dem Rückhalt, den die Ge-
meinschaft im Glauben bietet. Das Bonifatius-
werk steht unseren Schwestern und Brüdern 
in der deutschen, nordeuropäischen sowie 
baltischen Diaspora deshalb seit nunmehr 
160 Jahren solidarisch zur Seite.
Die deutschen Bischöfe bitten herzlich: Helfen 
Sie, dass unsere Kirche in diesen Gebieten 
lebendig bleibt. Unterstützen Sie die wichti-
ge Aufgabe des Bonifatiuswerkes mit Ihrem 
Gebet und Ihrer Spende am kommenden 
Diaspora-Sonntag.
Hamburg, den 4. März 2009
Für das Bistum Regensburg

Bischof von Regensburg
Dieser Aufruf soll am Sonntag, dem 15. November 
2009, in allen Gottesdiensten (auch am Vorabend) 
verlesen oder den Gemeinden in einer anderen ge-
eigneten Weise bekannt gemacht werden. 
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Der Vermittlungsausschuss der Bundeskommission 
der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Ca-
ritasverbandes hat auf seiner Sitzung am 19. Februar 
2009 folgenden Spruch gefällt, den ich hiermit für die 
Diözese Regensburg in Kraft setze:

1. 	 „Die Anlage 18 zu den AVR tritt mit Wirkung vom 
31. Oktober 2009 außer Kraft.

2. 	 § 2 Abs. 2 S. 2 des Allgemeinen Teils der AVR 
entfällt zum 31. Oktober 2009.

3. 	 § 2a Abs. 21 des Allgemeinen Teils der AVR entfällt 
zum 31. Oktober 2009.

4. 	 Der Musterdienstvertrag zu Anlage 18 zu den AVR 
in Anhang D zu den AVR entfällt zum 31. Oktober 
2009.

Gleichwohl sieht der Vermittlungsausschuss einen 
deutlichen Bedarf, in verschiedenen Bereichen markt- 
und wettbewerbstaugliche Regelungen zu schaffen, 
die auch außerhalb des derzeitigen Lohnniveaus der 
AVR liegen können.

Er setzt mit dieser Fristsetzung ein klares Signal, dass 
hier ein Handeln der Kommission erwartet wird.
Der Vermittlungsausschuss wird seine Pflicht wahr-
nehmen, im Falle der erneuten Anrufung sachgerechte 
Regelungen vorzuschlagen und ggf. zu schaffen.“
Dieser Spruch tritt gemäß § 15 Abs. 5 S. 8 AK-Ordnung 
an die Stelle eines Beschlusses der Bundeskommis-
sion.
Die Bundeskommission hat nicht innerhalb eines Mo-
nats nach dem Beschluss des Vermittlungsausschus-
ses dessen Spruch mit der Mehrheit ihrer Mitglieder 
durch einen eigenen Beschluss ersetzt.
Daher entfaltet der Spruch des Vermittlungsausschus-
ses nun seine Wirkung und ist gemäß § 15 Abs. 5 S. 
9 und 10 i.V.m. § 18 AK-Ordnung in Kraft zu setzen.

Regensburg, den 2. Juni 2009

Bischof von Regensburg

Inkraftsetzung eines Spruchs des Vermittlungsausschusses der 
Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission 

des Deutschen Caritasverbandes

Inkraftsetzung von Beschlüssen der Regionalkommission Bayern der 
Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverbandes

Die Regionalkommission Bayern der Arbeitsrechtlichen 
Kommission des Deutschen Caritasverbandes hat in 
ihrer Sitzung vom 5. Mai 2009 die nachstehenden 
Beschlüsse gefasst, die ich hiermit für die Diözese 
Regensburg in Kraft setze:

I. Antrag 24/RK Bayern
Caritasverband Amberg-Sulzbach als Träger des 
Caritas Alten- und Pflegeheimes Marienheim, 
Zeughausstraße 4, 92224 Amberg

1. 	 Für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Caritas Alten- und Pflegeheimes Marienheim, 
Zeughausstraße 4, 92224 Amberg wird die durch 
die Regionalkommission Bayern am 09.07.2008 
beschlossene Erhöhung der Regelvergütung zum 
01.01.2009 um 4,3 % im Zeitraum vom 01.06.2009 
bis 31.12.2009 ausgesetzt. 

2. 	 Für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ca-
ritas Alten- und Pflegeheimes Marienheim, Zeug-
hausstraße 4, 92224 Amberg wird in Abweichung 
zu § 7 der Anlage 14 zu den AVR im Jahr 2009 
das Urlaubsgeld i. H. v. 255,65 EURO gekürzt. Bei 
Teilzeitbeschäftigten erfolgt eine anteilige, ihrem 
Beschäftigungsumfang entsprechende Kürzung.

3. 	 Leitende Mitarbeiter/-innen, deren Arbeitsbedin-
gungen einzelvertraglich besonders vereinbart 
sind oder werden und Mitarbeiter/-innen, die über 
die höchste Vergütungsgruppe der AVR hinaus-
gehende Dienstbezüge erhalten, leisten einen 
Beitrag in prozentual gleichem Umfang wie die 
Maßnahmen gemäß Ziffern 1 bis 2.

4. 	 Von den Maßnahmen nach Ziffern 1 bis 3 sind 
solche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auszu-
nehmen, für die die Kürzung eine unbillige Härte 
darstellt. Der Dienstgeber prüft und entscheidet 
gemeinsam mit der MAV das Vorliegen eines sol-
chen Härtefalles auf Grund eines Antrages des/
der betroffenen Mitarbeiter/in.

5. 	 Auf betriebsbedingte Kündigungen – mit Ausnah-
me solcher im Sinne von § 30a Rahmen-MAVO – 
wird im Zeitraum vom 01.06.2009 bis 31.12.2009 
verzichtet. Sind dennoch betriebsbedingte 
Kündigungen zwingend erforderlich, können sie 
nur im Einvernehmen mit der MAV erfolgen. 
Der betroffenen Mitarbeiterin / dem betroffenen 
Mitarbeiter sind dann die nach Ziffern 1 bis 2 
gekürzten Vergütungsbestandteile ungemindert 
auszubezahlen. Die Auszahlung muss spätestens 
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am letzten Tag des Beschäftigungsverhältnisses 
dem / der Mitarbeiter/in zugeflossen sein.

6. 	 Der Dienstgeber informiert die Mitarbeitervertre-
tung während der Laufzeit dieses Beschlusses 
ständig über die wirtschaftliche und finanzielle 
Lage der Einrichtung, so dass ein den tatsächli-
chen wirtschaftlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild vermittelt wird. Darunter ist insbesondere 
zu verstehen, dass der Dienstgeber die Mitarbei-
tervertretung regelmäßig, mindestens vierteljähr-

lich, unter Vorlage der erforderlichen Unterlagen i. 
S. v. § 27a Rahmen-MAVO schriftlich unterrichtet, 
sowie die sich daraus ergebenden Auswirkungen 
auf die Personalplanung darstellt. 

7. 	 Die Änderungen treten am 05.05.2009 in Kraft.

Begründung gem. § 11 Abs. 2 S. 2 AK-Ordnung:
Die Regionalkommission Bayern sieht für das Caritas 
Alten- und Pflegeheim Marienheim, Zeughausstraße 4, 
92224 Amberg eine wirtschaftlich schwierige Situation, 
die die Maßnahme rechtfertigt.

II. Antrag 27/RK Bayern
Alten- und Pflegeheim „St. Michael“ gGmbH, Mark-
grafenstr. 45, 95680 Bad Alexandersbad

1.	 Für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Al-
ten- und Pflegeheims „St. Michael“ gGmbH, Mark-
grafenstr. 45, 95680 Bad Alexandersbad entfällt 
in Abweichung zu Abschnitt XIV der Anlage 1 zu 
den AVR die geschuldete Weihnachtszuwendung 
für das Jahr 2009.

2. 	 Leitende Mitarbeiter/-innen, deren Arbeitsbedin-
gungen einzelvertraglich besonders vereinbart 
sind oder werden und Mitarbeiter/-innen, die über 
die höchste Vergütungsgruppe der AVR hinaus-
gehende Dienstbezüge erhalten, leisten einen 
Beitrag in prozentual gleichem Umfang.

3. 	 Von den Maßnahmen nach Ziffern 1 bis 2 sind 
solche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auszu-
nehmen, für die die Kürzung eine unbillige Härte 
darstellt. Der Dienstgeber prüft und entscheidet 
gemeinsam mit der MAV das Vorliegen eines sol-
chen Härtefalles auf Grund eines Antrages des/
der betroffenen Mitarbeiter/in.

4. 	 Auf betriebsbedingte Kündigungen – mit Ausnah-
me solcher im Sinne von § 30a Rahmen-MAVO – 
wird im Zeitraum vom 05.05.2009 bis 31.12.2009 
verzichtet. Sind dennoch betriebsbedingte 
Kündigungen zwingend erforderlich,  können 
sie nur im Einvernehmen mit der MAV erfolgen. 
Der betroffenen Mitarbeiterin / dem betroffenen 
Mitarbeiter sind dann die nach Ziffern 1 bis 2 
gekürzten Vergütungsbestandteile ungemindert 
auszubezahlen. Die Auszahlung muss spätestens 

am letzten Tag des Beschäftigungsverhältnisses 
dem / der Mitarbeiter/in zugeflossen sein.

5. 	 Der Dienstgeber informiert die Mitarbeitervertre-
tung während der Laufzeit dieses Beschlusses 
ständig über die wirtschaftliche und finanzielle 
Lage der Einrichtung, so dass ein den tatsächli-
chen wirtschaftlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild vermittelt wird. Darunter ist insbesondere 
zu verstehen, dass der Dienstgeber die Mitarbei-
tervertretung regelmäßig, mindestens vierteljähr-
lich, unter Vorlage der erforderlichen Unterlagen i. 
S. v. § 27a Rahmen-MAVO schriftlich unterrichtet, 
sowie die sich daraus ergebenden Auswirkungen 
auf die Personalplanung darstellt. 

6. 	 Die Regionalkommission Bayern empfiehlt dem 
Alten- und Pflegeheim „St. Michael“ gGmbH, 
Markgrafenstr. 45, 95680 Bad Alexandersbad die 
Inanspruchnahme der wirtschaftlichen Fachbera-
tung durch den DiCV Regensburg.

7. 	 Die Änderungen treten am 05.05.2009 in Kraft.

Begründung gem. § 11 Abs. 2 S. 2 AK-Ordnung:
Die Regionalkommission Bayern sieht für das Alten- 
und Pflegeheim „St. Michael“ gGmbH, Markgrafenstr. 
45, 95680 Bad Alexandersbad eine wirtschaftlich 
schwierige Situation, die die Maßnahme rechtfertigt.

Regensburg, den 2. Juni 2009

Bischof von Regensburg

Die Regionalkommission Bayern der Arbeitsrechtlichen 
Kommission des Deutschen Caritasverbandes hat in 
ihrer Sitzung vom 2. Juli 2009 den nachstehenden 
Beschluss gefasst, den ich hiermit für die Diözese 
Regensburg in Kraft setze:

Antrag 28/RK Bayern 
Katholische Kirchenstiftung Beratzhausen, Markt-
straße 26, 93176 Beratzhausen, als Träger des 
Senioren- und Pflegeheims St. Hedwig, Pfarrer-
Fichtl-Straße 16, 93176 Beratzhausen 

1.	 Für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Seni-
oren- und Pflegeheims St. Hedwig, Pfarrer-Fichtl-
Straße 16, 93176 Beratzhausen, wird die durch 
die Regionalkommission Bayern am 09.07.2008 
beschlossene Erhöhung der Regelvergütung 
von 4,3 v. H. im Zeitraum vom 01.08.2009 bis 
31.12.2009 ausgesetzt.

2. 	 Für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Senioren- und Pflegeheims St. Hedwig, Pfarrer-
Fichl-Straße 16, 93176 Beratzhausen, wird in 
Abweichung zu Abschnitt XIV der Anlage 1 zu 
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Inkraftsetzung von Beschlüssen der Bayerischen Regional-KODA

Die Bayerische Regional-KODA hat in ihren Vollver-
sammlungen vom 12.02.2009 und vom 29./30.03.2009 
folgende Beschlüsse gefasst, die ich hiermit für die 
Diözese Regensburg zum jeweils genannten Zeitpunkt 
in Kraft setze:

I. Beschluss der Bayerischen Regional-KODA vom 
12.02.2009
-	 ABD Teil A, 2.5. (Vergütungsordnung für Gemein-

deassistenten und Gemeindereferenten)
	 hier: Aufhebung des § 2 Abs. 2
			   zum 1. September 2009

II. Beschlüsse der Bayerischen Regional-KODA vom 
29./30.03.2009
-	 § 36b ABD Teil A, 1. (Übergangsregelung für die 

kirchliche Beihilfeversicherung bei Krankheitsfäl-
len)

	 hier: Berichtigung
				    zum 1. Oktober 2005

-	 § 43 ABD Teil A, 1. (Überstunden) hier: Änderung 
des Absatz 2

				    zum 1. Mai 2009

-	 ABD Teil C, 7. (Dienstordnung für pädagogische 
Fach- und Ergänzungskräfte an Kindertagesein-
richtungen)

	 hier: 19,5 Stunden für Vorbereitung und Qualifi-
zierung

				    zum 1. September 2009

-	 ABD Teil D, 10 c. Teil B [Ergänzende Regelun-
gen zu den Beschlüssen der Zentral-KODA zur 
Entgeltumwandlung nach dem „Gesetz zur Ver-
besserung der betrieblichen Altersversorgung” 
(BetrAVG)] 

den AVR im Kalenderjahr 2009 die Weihnachts-
zuwendung um 75 v. H. gekürzt.  

3. 	 Leitende Mitarbeiter/-innen, deren Arbeitsbedin-
gungen einzelvertraglich besonders vereinbart 
sind oder werden und Mitarbeiter/-innen, die über 
die höchste Vergütungsgruppe der AVR hinaus-
gehende Dienstbezüge erhalten, leisten einen 
Beitrag in prozentual gleichem Umfang wie die 
Maßnahmen in Ziffern 1 und 2.

4. 	 Von den Maßnahmen nach Ziffer 1 bis 3 sind 
solche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auszu-
nehmen, für die die Kürzung eine unbillige Härte 
darstellt. Der Dienstgeber prüft und entscheidet 
über das Vorliegen eines solchen Härtefalles auf 
Grund eines Antrages des/der betroffenen Mitar-
beiter/in.

5. 	 Bei günstiger Entwicklung der Wirtschafts- und 
Finanzlage erfolgt die nachträgliche Auszahlung 
der einbehaltenen Vergütungsbestandteile nach 
Ziffer 1 bis 3 nach folgender Maßgabe:
a.	 Gilt nach der Prüfung des Jahresabschlusses 

durch einen Wirtschaftsprüfer ein Überschuss 
in der Einrichtung für das geprüfte Wirtschafts-
jahr 2009 als verbindlich festgestellt, wird die-
ser bis maximal zur Höhe der einbehaltenen 
Vergütungsbestandteile an die betroffenen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgezahlt. 

b.	 Die Auszahlung erfolgt spätestens in dem Mo-
nat, der auf den Monat der verbindlichen Fest-
stellung folgt. Der Zeitpunkt des Zuganges in 
der Einrichtung des abschließend durch den 
Wirtschaftsprüfer geprüften Jahresabschlus-
ses an die Einrichtung gilt als maßgeblicher 
Zeitpunkt für die verbindliche Feststellung 
eines Überschusses.

6.	 Auf betriebsbedingte Kündigungen – mit Ausnah-
me solcher im Sinne von § 30a Rahmen-MAVO – 
wird im Zeitraum vom 02.07.2009 bis 31.12.2009 
verzichtet.

7. 	 Die Regionalkommission Bayern empfiehlt, dass 
die Katholische Kirchenstiftung Beratzhausen, 
Marktstraße 26, 93176 Beratzhausen das von 
ihr dem Senioren- und Pflegeheim St. Hedwig, 
Pfarrer-Fichtl-Straße 16, 93176 Beratzhausen 
gewährte Darlehen in Eigenkapital umwandelt. 

8. 	 Die Regionalkommission Bayern empfiehlt weiter, 
dass das Senioren- und Pflegeheim St. Hedwig, 
Pfarrer-Fichtl-Straße 16, 93176 Beratzhausen die 
wirtschaftliche Fachberatung des DiCV Regens-
burg in Anspruch nimmt.

9. 	 Ferner empfiehlt die Regionalkommission Bayern, 
dass das Senioren- und Pflegeheim St. Hedwig, 
Pfarrer-Fichtl-Straße 16, 93176 Beratzhausen ge-
meinsam mit Mitgliedern der Regionalkommission 
Bayern in der Einrichtung bei den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern für die Bildung einer Mitarbeiter-
vertretung wirbt. 

10. 	Die Änderungen treten am 02.07.2009 in Kraft.

Begründung gem. § 11 Abs. 2 S. 2 AK-Ordnung:
Die Regionalkommission Bayern sieht für das Senio-
ren- und Pflegeheim St. Hedwig, Pfarrer-Fichtl-Straße 
16, 93176 Beratzhausen eine wirtschaftlich schwierige 
Situation, die die Maßnahme rechtfertigt.
Regensburg, den 2. Juni 2009

Bischof von Regensburg
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	 hier: Ersetzung der Ergänzenden Regelungen 
durch Ergänzungen

				    zum 1. August 2009

Der Wortlaut der Beschlüsse ist in der Anlage Nr. 88 
zu diesem Amtsblatt veröffentlicht. Diese Anlage ist 
für Anstellungsträger im Sinne des ABD Bestandteil 
des Amtsblattes.

Regensburg, den 31. August 2009

Bischof von Regensburg

Theologische Grundlegung
Die Pfarrei ist eine Gemeinschaft katholischer Christen 
(communitas christifidelium), die als verfassungsrecht-
liche Gliedgemeinschaft in einer Teilkirche (Diözese) 
auf Dauer errichtet ist. Kraft seiner apostolischen 
Vollmacht vertraut der Diözesanbischof dem Pfarrer 
die alleinige hirtenamtliche Leitung der Pfarrei als 
seinem Stellvertreter vor Ort an. Dieser untersteht in 
seinem Wirken der bischöflichen Autorität und bildet 
somit das hierarchische Band zur gesamten Teilkirche 
(vgl. can. 515 § 1 CIC).
Der Pfarrer repräsentiert durch Priesterweihe und 
Übertragung der hirtenamtlichen Vollmachten durch 
den Diözesanbischof in sakramental-rechtlicher Weise 
Christus, den unsichtbaren Herrn, als sichtbares Haupt 
der Pfarrei. Als deren eigener Hirte soll er sich bei der 
Ausübung der Dienste des Lehrens, des Heiligens und 
des Leitens gegenüber den ihm anvertrauten Gläu-
bigen einzig und allein am Vorbild Christi des guten 
Hirten orientieren (vgl. can. 519 CIC)1. Darum ist es 
dem Pfarrer nicht erlaubt, durch Tun oder Unterlassen 
eigenmächtig im Widerspruch zu der tieferen Wirklich-
keit dieses dreifachen Dienstes von der kirchlichen 
Ordnung abzuweichen.
Das Leitungsamt des Pfarrers ist ein Dienst für die 
Heilssendung der Kirche, der nach dem Willen Chris-
ti allein zum Aufbau des Reiches Gottes auf Erden 
ausgeübt werden darf. Nach katholischer Lehre sind 
aber nicht nur die Kleriker Träger dieser Heilssendung 
der Kirche, sondern vielmehr alle Gläubigen, weil sie 
kraft der Taufe von Christus selbst berufen sind, aktiv 
am Aufbau des Reiches Gottes unter den Menschen 
mitzuwirken. Daher hat der Pfarrer sein Leitungsamt 
in enger Gemeinschaft mit ihnen auzuüben. Priester 
und Laien sind nach dem Willen des Herrn auf ihre je 
eigene, notwendig sich ergänzende Weise Mitarbeiter 
an seinem Heilswerk. Der Pfarrer ist darum bei der 
Ausübung seines Leitungsamtes vor Gott verpflichtet, 

die Gläubigen mit ihren Gnadengaben unter seiner 
priesterlichen Führung in die aktive Mitarbeit in der 
Seelsorge einzubinden (vgl. can. 529 § 2 CIC). Die 
Gläubigen wiederum sind vor Gott verpflichtet, ihre 
Gnadengaben aktiv in das Leben der Pfarrei einzu-
bringen und dadurch den Pfarrer als Hirten im Namen 
Christi zu unterstützen.
Um daher sowohl das Recht der Laien zur aktiven 
Mitarbeit in der Pfarrei als auch das Recht des Pfarrers 
auf Mithilfe und Beratung durch die Gläubigen seiner 
Pfarrei institutionell zu sichern und zu gewährleisten, 
soll nach Maßgabe des Diözesanbischofs in jeder 
Pfarrei ein Pfarrgemeinderat gebildet werden. Für 
errichtete Pfarreiengemeinschaften ist Art. VII des 
vorliegenden Statuts besonders zu berücksichtigen.
Der Pfarrgemeinderat ist der vom Diözesanbischof 
gemäß can. 536 CIC eingesetzte „Pfarrpastoralrat“ 
zur Förderung der gesamten Seelsorgstätigkeit in 
der Pfarrei. Er ist Organ der Kirchenverfassung und 
entspricht daher notwendig in seiner Struktur der 
Pfarrei selbst. Er ist ein beratendes Organ, durch das 
die Gläubigen dem Pfarrer, der dem Rat vorsteht, 
in pastoralen Belangen helfen können2. Er trägt die 
Bezeichnung „Pfarrgemeinderat“, weil ihm zur Ver-
meidung kräftezehrender Mehrfachstrukturen und im 
Zuge einer Entbürokratisierung auch die Aufgaben 
jenes Gremiums zugewiesen sind, das im Sinne des 
Konzilsdekretes „Apostolicam Actuositatem“ der Koor-
dinierung autonomer Initiativen und Unternehmungen 
von Gläubigen, sei es einzelner oder gemeinschaftlich 
in Vereinigungen, in der Pfarrei dient3.

STATUT FÜR DIE PFARRGEMEINDERÄTE 
IN DER DIÖZESE REGENSBURG*

* 	 Die maskulinen Personen- und Funktionsbezeichnungen von 
Laien im Pfarrgemeinderat beziehen sich in gleicher Weise auf 
Frauen und Männer.

1	 KONGREGATION FÜR DEN KLERUS, Instruktion „Der Priester, 
Hirte und Leiter der Pfarrgemeinde“ vom 4. August 2002; vgl. 
auch II. VATIKANISCHES KONZIL, Dekret über die Hirtenauf-
gabe der Bischöfe in der Kirche „Christus Dominus“, Nr. 30.

2 	 Vgl. KONGREGATION FÜR DEN KLERUS, Instruktion „Der 
Priester, Hirte und Leiter der Pfarrgemeinde“, Nr. 26; vgl. KON-
GREGATION FÜR DEN KLERUS U. A., Instruktion zu einigen 
Fragen über die praktische Mitarbeit der Laien am Dienst des 
Priesters „Ecclesiae de mysterio“ vom 15. August 1997, „Prak-
tische Verfügungen“, Art. 5.

3 	 Vgl. II. VATIKANISCHES KONZIL, Dekret über das Laienapos-
tolat „Apostolicam Actuositatem“, Nr. 26: „In den Diözesen sollen 
nach Möglichkeit beratende Gremien eingerichtet werden, die 
die apostolische Tätigkeit der Kirche im Bereich der Evangeli-
sierung und Heiligung im caritativen und sozialen Bereich und 
in anderen Bereichen bei entsprechender Zusammenarbeit 
von Klerikern und Ordensleuten mit den Laien unterstützen. 
Unbeschadet des je eigenen Charakters und der Autonomie 
der verschiedenen Vereinigungen und Werke der Laien werden 
diese Beratungskörper deren gegenseitiger Koordinierung 
dienen können.“
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Der Pfarrer hat die Pflicht, den Pfarrgemeinderat über 
beabsichtigte Veränderungen oder Aktivitäten im Be-
reich des Heiligens, des Lehrens und des Leitens zu 
informieren und sie zur Beratung zu stellen. Die Mit-
glieder des Pfarrgemeinderates haben das Recht, ihre 
Meinung zum Wohl der Kirche über die betreffenden 
Angelegenheiten frei zu äußern (can. 212 §§ 2 und 3 
CIC) und selber Vorschläge und Empfehlungen zu ma-
chen „bezüglich missionarischer, katechetischer und 
apostolischer Initiativen ..., bezüglich der Förderung 
der Lehrausbildung und des sakramentalen Lebens 
der Gläubigen; bezüglich der Hilfe für die Hirtentätigkeit 
von Priestern in den verschiedenen sozialen Bereichen 
oder Gebieten; hinsichtlich des Modus’, die öffentliche 
Meinung besser aufmerksam zu machen etc.“4.
Der Pfarrgemeinderat unterstützt demnach den Pfarrer 
durch Beratung und Umsetzung der Beschlüsse in sei-
nem Leitungsamt und fördert so durch aktive Mitarbeit 
die Seelsorgstätigkeit in der Pfarrei. Auf diese Weise 
nimmt er teil am Heils- und Weltauftrag der Kirche.
Als Organ der Kirchenverfassung untersteht der Pfarr-
gemeinderat wie die Pfarrei als ganze nach göttlichem 
Recht (iure divino) der ordentlichen, eigenberechtigten 
und unmittelbaren geistlichen Gewalt des Diözesanbi-
schofs5. Dieses bischöfliche Recht ist von Seiten des 
Pfarrers und des Pfarrgemeinderates bei allen Bera-
tungen und Aktivitäten im Leben der Pfarrgemeinde 
stets sorgfältig zu wahren. 

ARTIKEL I
Wahl zum Pfarrgemeinderat

(1)	 Wahlberechtigt sind alle Katholiken der Pfarrei, 
die am Wahltag das 14. Lebensjahr vollendet und 
ihren 1. Wohnsitz in der Pfarrei haben sowie sich 
nicht durch formalen Akt von der katholischen 
Kirche getrennt haben.

(2) 	 Der Pfarrer hat kein Wahlrecht, da der Pfarrge-
meinderat zu seiner Beratung gebildet wird.

(3) 	 Wählbar ist nur, wer:
a) 	 der katholischen Kirche (vgl. Lumen gentium, 

Nr. 8) angehört und sich nicht durch formalen 
Akt von ihr getrennt hat,

b) 	 die Firmung empfangen hat,
c) 	 wegen des Vorbildcharakters der Mitglied-

schaft im Pfarrgemeinderat ein Lebens- und 
Glaubenszeugnis in Einklang mit der katholi-
schen Lehre und den Grundsätzen der katho-
lischen Kirche führt (z. B. Sonntagsheiligung, 
kirchlich geschlossene Ehe etc.),

d) 	 das 16. Lebensjahr vollendet hat,

e) 	 in der Pfarrei seinen 1. Wohnsitz hat oder in 
ihr hauptamtlich oder ehrenamtlich tätig ist,

f) 	 für keinen anderen Pfarrgemeinderat kandi-
diert.

(4) 	 Der Pfarrer kann nur solche vorgeschlagene 
Kandidaten ablehnen und nicht zur Wahl zulas-
sen, die den Anforderungen gemäß Abs. 3 nicht 
entsprechen. Im Streitfall entscheidet der Diöze-
sanbischof oder der vom Diözesanbischof zur 
Klärung Beauftragte.

(5)	 Wahlverfahren und Amtsdauer
a) 	 Die Pfarrei wählt je nach Größe der Pfarrei bis 

zu 20 Mitglieder in unmittelbarer und geheimer 
Wahl.

b) 	 Die Mitglieder des Pfarrgemeinderates werden 
für vier Jahre gewählt.

c) 	 Die Amtsdauer des Pfarrgemeinderates endet 
mit Beginn der konstituierenden Sitzung des 
neugewählten Pfarrgemeinderats.

d) 	 Der Diözesanbischof bestimmt den Tag der 
Neuwahl. Er kann auch die Amtszeit eines 
Pfarrgemeinderates aus schwerwiegenden 
pastoralen Gründen verlängern oder verkür-
zen.

ARTIKEL II
Zusammensetzung

(1) 	 Der Pfarrer steht als der durch den Diözesanbi-
schof bestellte Hirte der Pfarrei dem Pfarrgemein-
derat vor, der ihn in pastoralen Belangen berät.

(2) 	 Dem Pfarrgemeinderat gehören unter der Leitung 
des Pfarrers als stimmberechtigte Mitglieder an:
a) 	 kraft ihres Amtes die in der Pfarrseelsorge 

tätigen Priester (z.B. Kaplan, Pfarrvikar, 
Subsidiar) und Diakone sowie die pastoralen 
Mitarbeiter (z.B. PR, GR),

b) 	 die gewählten Mitglieder,
c) 	 drei weitere vom Pfarrer berufene Mitglieder, 

durch die nicht repräsentierte Gruppen be-
rücksichtigt werden können.

	 Mitglieder nach b) und c) können nur in einem 
Pfarrgemeinderat Mitglied sein.

(3) 	 Die Wahl des Pfarrgemeinderatssprechers und 
seines Stellvertreters
a) 	 Der Pfarrgemeinderatssprecher und sein 

Stellvertreter werden nur aus dem Kreis je-
ner Mitglieder gewählt, die nicht kraft Amtes 
Mitglied des Pfarrgemeinderates sind.

b) 	 Für deren Wahl mit einfacher Mehrheit ist die 
Anwesenheit von zwei Dritteln der stimmbe-
rechtigten Mitglieder erforderlich.

c) 	 Das Amt des Pfarrgemeinderatssprechers ist 
auf zwei zusammenhängende Wahlperioden 
beschränkt. Nur bei einer Wahl mit 3/4-Mehr-
heit kann der Pfarrgemeinderatssprecher sein 

4 	 KONGREGATION FÜR DEN KLERUS, Instruktion „Der Priester, 
Hirte und Leiter der Pfarrgemeinde“,Nr. 26.

5 	 Vgl. II. VATIKANISCHES KONZIL, Dogmatische Konstitution 
über die Kirche „Lumen gentium“, Nr. 27; DASS., Dekret über 
die Hirtenaufgabe der Bischöfe in der Kirche „Christus Dominus“, 
Nr. 8a, sowie can. 381 § 1 CIC.
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Amt auch in weiteren unmittelbaren Wahlpe-
rioden ausüben.

(4) 	 Aufgaben des Pfarrgemeinderatssprechers
	 Zu den Aufgaben des Pfarrgemeinderatsspre-

chers gehört es, 
– 	 das Beratungsgremium als dessen Sprecher 

und Beauftragter vor dem Pfarrer zu reprä-
sentieren,

– 	 im Namen des Beratungsgremiums Anliegen 
zur Diskussion und Beratung vorzuschlagen,

– 	 zusammen mit dem Pfarrer im Voraus die Sit-
zung thematisch und strukturell vorzubereiten.

(5) 	 Aufgaben des stellvertretenden Pfarrgemeinde-
ratssprechers

	 Der stellvertretende Pfarrgemeinderatssprecher 
unterstützt in den oben genannten Aufgabenfel-
dern den Pfarrgemeinderatssprecher in seiner 
Zusammenarbeit mit dem Pfarrer und fungiert als 
Schriftführer, sofern nicht ein anderer als Schrift-
führer bestimmt ist.

(6) 	 Ausscheiden eines Mitgliedes
a) 	 Scheidet ein gewähltes Mitglied während der 

Amtszeit aus dem Pfarrgemeinderat aus, so 
rückt die Person nach, die bei der Wahl die 
nächstniedrigere  Stimmenzahl auf der Nach-
rückerliste erhalten hat.

b) 	 Dem ausscheidenden Mitglied steht es frei, 
die Gründe für sein Ausscheiden darzutun.

c) 	 Bei gravierenden Verfehlungen gegen die 
Glaubens- und Sittenlehre der Kirche (z. B. 
Leugnung fundamentaler Glaubenswahrhei-
ten, nicht-eheliche Lebensgemeinschaften 
etc.) muss wegen des öffentlichen Zeugnis-
charakters des Pfarrgemeinderates das be-
troffene Mitglied vom Pfarrer als dem Leiter 
der Pfarrei nach Beratung mit dem Pfarr-
gemeinderat aus diesem ausgeschlossen 
werden. Das auszuschließende Mitglied kann 
sich an den Diözesanbischof wenden, der die 
endgültige Entscheidung trifft.

d) 	 Aus schwerwiegenden formalen Gründen 
(z. B. unentschuldigtes Fernbleiben von den 
Sitzungen über längere Zeit, Weigerung 
mitzuarbeiten, öffentliches Weitertragen 
von Inhalten nichtöffentlicher Sitzungen) 
kann ein Mitglied ausgeschlossen werden.  
In diesem Fall erfolgt der Ausschluss nach 
Antrag und Beratung und nach geheimer Ab-
stimmung mit 3/4-Mehrheit der Pfarrgemein-
deratsmitglieder sowie der Bestätigung durch 
den Pfarrer. Dem auszuschließenden Mitglied 
steht dasselbe Rechtsmittel wie in c) offen.

ARTIKEL III
Sitzungen

(1) 	 Der Pfarrgemeinderat tritt unter der Leitung des 
Pfarrers regelmäßig zusammen. Außerdem ist 

eine Sitzung einzuberufen, wenn der Pfarrer 
oder die Mehrheit der Mitglieder des Rates dies 
verlangen. Die Sitzungsladung erfolgt schriftlich 
mit einer Frist von einer Woche.

(2) 	 Der Pfarrgemeinderat ist beschlussfähig, wenn 
mindestens die Hälfte der stimmberechtigten 
Mitglieder anwesend ist. Das Stimmrecht ist nicht 
übertragbar.

(3) 	 Der Pfarrer besitzt kein Stimmrecht, da der Pfarr-
gemeinderat dazu dient, ihn in seiner Hirtensorge 
zu beraten.

(4) 	 Leitung der Sitzung
a) 	 Der Pfarrer leitet die Pfarrgemeinderatssit-

zung. Er kann unbeschadet seiner Gesamtlei-
tung den Pfarrgemeinderatssprecher – auch 
ständig – mit der Leitung der Sitzung beauf-
tragen.

b) 	 Mit Zustimmung des Pfarrers kann eine 
Pfarrgemeinderatssitzung auch in dessen 
Abwesenheit stattfinden.

c) 	 Die Sitzungen des Pfarrgemeinderates 
sind nicht-öffentlich. Die Mitglieder sind zur 
Vertraulichkeit verpflichtet. Dem Antrag auf 
Öffentlichkeit zu einzelnen Tagesordnungs-
punkten kann aufgrund eines mit 2/3-Mehrheit 
gefassten Beschlusses und mit Zustimmung 
des Pfarrers entsprochen werden.

(5) 	 Beratungsgegenstände
a) 	 Der Pfarrer muss den Pfarrgemeinderat über 

beabsichtigte Veränderungen oder Aktivitä-
ten im Bereich des Heiligens, des Lehrens 
und Leitens in der Pfarrei informieren. Der 
Pfarrgemeinderat kann unter Beachtung von 
Art. III, Abs. 5d darüber abstimmen, ob er es 
für angebracht hält, zu diesen Vorschlägen in 
die Beratung einzutreten oder ob er sie ohne 
Beratung annimmt.

b) 	 Jedes Pfarrgemeinderatsmitglied kann selbst 
Vorschläge zu möglichen Aktivitäten im 
Pfarreileben unterbreiten und sie zur Beratung 
einbringen. Es empfiehlt sich dabei, dass sich 
der Antragssteller – wenn keine zwingenden 
Gründe dem entgegenstehen – an den Pfar-
rer, den Pfarrgemeinderatssprecher oder 
dessen Stellvertreter wendet, bevor diese 
die Pfarrgemeinderatssitzung vorbereiten, 
um so einen geregelten Ablauf der Sitzung 
zu unterstützen.

c) 	 In der Pfarrgemeinderatssitzung kann ein 
Antragssteller seine Vorschläge erläutern. 

d) 	 Anträge, die offenkundig im Widerspruch zur 
verbindlichen Glaubens- und Sittenlehre oder 
dem geltenden Kirchenrecht stehen, können 
nicht zur Beratung angenommen werden.

(6) 	 Sachverständige
a) 	 Bei Fragen, die Aufgabengebiete der Kir-

chenverwaltung, hauptamtlicher kirchlicher 
Angestellter (z. B. Kirchenmusiker, Mesner), 



Amtsblatt Nr. 7 vom 07. September 2009	 93

hauptamtlicher Mitarbeiter in den caritativen 
Einrichtungen oder Religionslehrer in Schulen 
auf dem Gebiet der Pfarrei betreffen, müssen 
diese oder ihre Sprecher auf deren Wunsch 
in der Pfarrgemeinderatssitzung angehört 
werden.

b) 	 Darüber hinaus können Sachverständige zu 
einzelnen Tagesordnungspunkten eingeladen 
und angehört werden. 

(7) 	 Beratungsvotum
a) 	 Wird ein Antrag zur Beratung angenommen, 

erfolgt am Ende eine Abstimmung über den 
aufgrund der Beratung endgültig formulier-
ten Antrag. Für die Annahme bedarf es der 
einfachen Mehrheit. Der Beschluss ist das 
sogenannte „Beratungsvotum“ für den Pfarrer.

b) 	 Der Pfarrer soll, wenn von seiner Seite keine 
gravierenden theologischen, moralischen 
oder pastoralen Gründe gegen das Bera-
tungsvotum sprechen, diesem folgen.

c) 	 Das Beratungsvotum und seine Begründung 
sind stets durch den Schriftführer in einem Er-
gebnisprotokoll festzuhalten. Das Protokoll ist 
vom Pfarrer und vom Pfarrgemeinderatsspre-
cher, gegebenenfalls von dessen Stellvertreter 
zu unterzeichnen. Es gehört zu den amtlichen 
Akten der Pfarrei, die der amtlichen Visitation 
unterliegen.

(8) 	 Konfliktfall
a) 	 Erklärt der Pfarrer, dass er gegen das Bera-

tungsvotum entscheidet, kann der Pfarrge-
meinderat, wenn er nach Abstimmung mit 
einfacher Mehrheit der Meinung ist, dass 
die Entscheidung des Pfarrers gegen sein 
Beratungsvotum falsch ist, nochmals um 
eine weitere Erörterung im Pfarrgemeinderat 
nachsuchen.

b) 	 Hält der Pfarrer oder der Pfarrgemeinderat 
aufgrund eines mit 2/3-Mehrheit gefassten Be-
schlusses eine gedeihliche Zusammenarbeit 
wegen andauernder und unüberbrückbarer 
Differenzen in schwerwiegenden theologi-
schen und pastoralen Fragen nicht mehr für 
möglich, ist der Dekan anzurufen. Gelingt es 
diesem nicht, eine Einigung herbeizuführen, 
verfügt der Diözesanbischof die erforderlichen 
Maßnahmen.

ARTIKEL IV
Sachausschüsse

(1) 	 Es wird empfohlen, dass der Pfarrgemeinderat 
Sachausschüsse (z. B. Liturgie, Gemeindekate-
chese, Ehe und Familie, Caritas/Soziales, Jugend, 
Ökumene, Erwachsenenbildung etc.) bildet oder 
wenigstens einen Sachbeauftragten aus seinen 
Reihen dafür bestimmt.

(2)	 Für einen rechtlich abgegrenzten Gebietsteil einer 
Pfarrei (z.B. Filialgemeinde, Expositur) kann zur 

Beratung der spezifischen Fragen dieses Gebiets-
teils ein Sachausschuss eingerichtet werden 
(dieser kann die Bezeichnung „Sachausschuss für 
die Seelsorgsfragen der Expositur/Filiale...“ oder 
„Seelsorgerat für die Expositur/Filiale ...“ o.ä. er-
halten). Artikel III, Abs. 4c ist analog anzuwenden. 

(3) 	 Der Sachausschuss kann auf Dauer eingerichtet 
sein oder jeweils nur für ein bestimmtes Projekt 
gebildet werden. 

(4)	 Der Sachausschuss ist ein dem Pfarrgemeinderat 
zugeordnetes Beratungsgremium. Er hat seine 
Vorschläge und Anregungen für den jeweiligen 
Sachbereich in den Rat einzubringen und bei 
Annahme im Einvernehmen mit dem Pfarrer und 
dem Pfarrgemeinderat auszuführen.

(5) 	 Dem Sachausschuss können sowohl Mitglieder 
des Pfarrgemeinderates als auch andere durch 
ihre Sachkenntnis ausgezeichnete Personen, die 
nicht Mitglieder des Pfarrgemeinderates sind, auf-
grund Berufung durch den Pfarrer im Benehmen 
mit dem Pfarrgemeinderat angehören. Für Mit-
glieder der Sachausschüsse gelten die Kriterien 
für die Mitgliedschaft im Pfarrgemeinderat gemäß 
Art. I, Abs. 3 und 4 entsprechend.

(6) 	 Die Sitzungen der Sachausschüsse sind nicht 
öffentlich, außer es trifft Abs. 2 zu.

(7) 	 Für jede Sitzung eines Sachausschusses ist ein 
Ergebnisprotokoll anzufertigen. Dieses ist vom 
Vorsitzenden des Sachausschusses zu unter-
zeichnen und dem Pfarrer oder dem Pfarrgemein-
deratssprecher zur Vorbereitung der nächsten 
Pfarrgemeinderatssitzung rechtzeitig zu überge-
ben.

ARTIKEL V
Zusammenarbeit mit der Kirchenverwaltung

(1) 	 Der Pfarrgemeinderatssprecher ist zu jeder Sit-
zung der Kirchenverwaltung mit dem Recht der 
Meinungsäußerung einzuladen (vgl. Ordnung für 
kirchliche Stiftungen in den bayer. [Erz]-Diözesen 
[=KiStiftO] Art. 24, Abs. 3).

(2) 	 Vor bedeutenden Entscheidungen der Kirchenver-
waltung (z. B. Grenzveränderungen, Renovierun-
gen, Neu- und Umbau von Kirchen, Pfarrhäusern, 
Kindertagesstätten und sozialen Einrichtungen 
etc.) und vor der Verabschiedung des jährlichen 
Haushaltsplanes durch die Kirchenverwaltung ist 
der Pfarrgemeinderat rechtzeitig zu informieren 
und zu hören. Er ist gehalten, eine Stellungnahme 
dazu abzugeben (vgl. Art. 24, Abs. 2 KiStiftO).

(3) 	 Nimmt die Kirchenverwaltung das Beratungs-
votum des Pfarrgemeinderates nicht an, kann 
der Pfarrgemeinderat sein Beratungsvotum der 
zuständigen bischöflichen Behörde (z. B. Finanz-
kammer) vorlegen (vgl. auch Art. 26, Abs. 9 KiStif-
tO). Die Entscheidung liegt bei der zuständigen 
bischöflichen Behörde.
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(4) 	Der Pfarrgemeinderat erarbeitet nach Rückspra-
che mit der Kirchenverwaltung jedes Jahr einen 
eigenen Haushalt für seine notwendigen Belange. 
Die Haushaltsmittel stellt die Kirchenverwaltung 
nach Genehmigung dem Pfarrgemeinderat gem. 
Art. 11, Abs. 5, Ziff. 8 KiStiftO zur Verfügung.

(5) 	Die Kirchenverwaltung bestimmt und benennt 
dem Pfarrgemeinderat das Mitglied der Kirchen-
verwaltung, welches zu den Sitzungen des Pfarr-
gemeinderates jeweils als Gast mit dem Recht 
der Meinungsäußerung einzuladen ist, falls es 
ihm nicht schon als Mitglied angehört (vgl. Art. 
24, Abs. 2 KiStiftO).

ARTIKEL VI
Die Pfarrversammlung

Der Pfarrer lädt mindestens einmal im Jahr die Gläu-
bigen der Pfarrei zu einer Pfarrversammlung ein. Auf 
ihr soll der Pfarrer mit dem Pfarrgemeinderat und der 
Kirchenverwaltung einen Tätigkeitsbericht erstatten. 
Dabei können dem Pfarrgemeinderat von Seiten der 
Gläubigen Anregungen und Vorschläge unterbreitet 
werden.

ARTIKEL VII
Der Gesamtpfarrgemeinderat 
einer Pfarreiengemeinschaft

(1) 	Sofern eine Pfarreiengemeinschaft errichtet ist, 
ist an Stelle der einzelnen Pfarrgemeinderäte ein 
Gesamtpfarrgemeinderat zu bilden. Falls dem 
schwerwiegende pastorale Hindernisse entge-
genstehen, entscheidet der Diözesanbischof über 
den Erhalt der einzelnen Pfarrgemeinderäte.

(2) 	Bei der Wahl eines Gesamtpfarrgemeinderates 
muss sorgfältig darauf geachtet werden, dass 
jede Pfarrei der Pfarreiengemeinschaft entspre-
chend ihrer Größe im Gesamtpfarrgemeinderat 
vertreten ist.

(3) 	Die Wahl der Vertreter jeder einzelnen Pfarrei der 
Pfarreiengemeinschaft erfolgt ausschließlich in 
der Pfarrei, die sie im Gesamtpfarrgemeinderat 
vertreten.

(4) 	 Scheidet ein gewähltes Mitglied des Gesamtpfarr-
gemeinderates aus, so rückt die Person mit der 
nächsthöchsten Stimmenzahl aus der Pfarrei des 
ausscheidenden Mitgliedes nach.

(5) 	 Die Kosten, die dem Gesamtpfarrgemeinderat 
entstehen, werden von den jeweiligen Kirchenver-
waltungen der beteiligten Pfarreien getragen. Art. 
V, Abs. 4 ist analog anzuwenden. Im Konfliktfall 
ist der Dekan um Vermittlung anzurufen.

 (6) 	Der Gesamtpfarrgemeinderat kann, abweichend 
von Art. V, Abs. 1, für die in Pfarreiengemeinschaf-
ten zusammengeschlossenen Kirchenverwaltun-
gen ein oder mehrere Mitglieder bestimmen, für 
jede Kirchenverwaltung jedoch nur ein Mitglied, 
das zu den Sitzungen der jeweiligen Kirchenver-
waltung gemäß Art. 24, Abs. 3 KiStiftO einzuladen 
ist.

(7) 	 Die jährliche Pfarrversammlung der Pfarreien-
gemeinschaft findet abwechselnd in einer der 
zugehörigen Pfarreien statt.

(8)	 Wenn bei Pfarreiengemeinschaften die einzel-
nen Pfarrgemeinderäte bestehen bleiben, findet 
mindestens einmal jährlich eine Koordinierungs-
sitzung statt. Deren Sachausschüsse mit gleichen 
Inhalten können innerhalb der Pfarreiengemein-
schaft einen gemeinsamen Sachausschuss bil-
den.

(9)	 Ferner gelten alle Statutbestimmungen der Artikel 
I-VI für den Gesamtpfarrgemeinderat entspre-
chend.

Das vorliegende Statut tritt am 29. November, dem 
1. Adventssonntag des Jahres 2009, in Kraft.
Das Statut für die Pfarrgemeinderäte in der Diözese 
Regensburg vom 15. November 2005 wird zum glei-
chen Zeitpunkt aufgehoben.
Regensburg am 31. August 2009

Bischof von Regensburg
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GELTUNGSBEREICH

Die Wahlordnung gründet auf dem Statut für die Pfarr-
gemeinderäte in der Diözese Regensburg und gilt für 
die Wahl der Pfarrgemeinderäte und entsprechend für 
die Wahl der Gesamtpfarrgemeinderäte in Pfarreien-
gemeinschaften.

§ 1 WAHLTERMIN

Der Termin für die Wahl der Pfarrgemeinderäte bzw. 
der Gesamtpfarrgemeinderäte wird vom Diözesanbi-
schof für einen bestimmten Sonntag einheitlich für alle 
Pfarreien festgelegt. Er ist spätestens drei Monate vor 
dem Wahltag im Amtsblatt bekanntzugeben. 

§ 2 VORBEREITUNG DER WAHL

(1) 	 Der amtierende Pfarrgemeinderat** schafft unter 
der Leitung des Pfarrers die notwendigen Voraus-
setzungen für eine ordnungsgemäße Wahl.

(2) 	 Aufgaben des Pfarrgemeinderates
a) 	 Der Pfarrgemeinderat erstellt nach Bekannt-

gabe des Wahltermins durch den Diözesanbi-
schof gegenüber dem Pfarrer ein Beratungs-
votum über:

	 – die Größe des Wahlausschusses,
	 – die Zahl der direkt zu wählenden Mitglieder 

des neuen Pfarrgemeinderates gemäß § 4, 
im Falle der Wahl eines Gesamtpfarrgemein-
derates unter Berücksichtigung von Art. VII, 
Abs. 2 und 3 Statut/PGR,

	 – den Zeitraum der Kandidatenfindung,
	 – die Wahlorte und die Wahlzeiten.
b) 	 Der Pfarrgemeinderat bestimmt spätestens 

zehn Wochen vor dem Wahltermin nach 
Maßgabe von § 3 einen Wahlausschuss, 
der die Vorbereitung und Durchführung der 
Pfarrgemeinderatswahl gewährleistet.

(3) 	 Aufgaben des Pfarrers
a) 	 Er setzt unter Würdigung des Beratungsvo-

tums des Pfarrgemeinderates fest:
	 – die Größe des Wahlausschusses,
	 – die Zahl der direkt zu wählenden Mitglieder 

des neuen Pfarrgemeinderates gemäß § 4, 
im Falle der Wahl eines Gesamtpfarrgemein-
derates unter Berücksichtigung von Art. VII, 
Abs. 2 und 3 Statut/PGR,

	 – den Zeitraum der Kandidatenfindung,
	 – die Wahlorte und die Wahlzeiten.
b) 	 Der Pfarrer gibt den Pfarreiangehörigen 

spätestens zwei Monate vor der Wahl den 
Wahltermin und die Zusammensetzung des 
Wahlausschusses bekannt und informiert über 
die Wahlordnung.

c) 	 Er macht die in Art. I, Abs. 3 Statut/PGR gel-
tenden Kriterien für eine mögliche Kandidatur 
bekannt.

§ 3 WAHLAUSSCHUSS

(1) 	 Dem Wahlausschuss gehören an:
a) 	 Der Pfarrer kraft seines Amtes. Er kann in 

einem begründeten Ausnahmefall die Mit-
gliedschaft an einen der Pfarrei zugewiesenen 
Priester, Ständigen Diakon oder pastoralen 
Mitarbeiter delegieren.

b) 	 Die vom Pfarrgemeinderat aus den Reihen 
der wahlberechtigten Pfarreiangehörigen 
gewählten Mitglieder. Die Mitglieder sind zu 
Vertraulichkeit verpflichtet.

(2) 	 Unter der Leitung des Pfarrers oder der von ihm 
delegierten Person ist der Wahlausschuss für die 
Vorbereitung und Durchführung der Wahl verant-
wortlich.

§ 4 ZAHL DER DIREKT ZU WÄHLENDEN 
MITGLIEDER DES PFARRGEMEINDERATES

Die Zahl der direkt zu wählenden Mitglieder des Pfarr-
gemeinderates beträgt 
– 	 bei bis zu 1.000 wahlberechtigten Katholiken 

mindestens 6, höchstens 10,
– 	 bei 1.001 bis zu 3.000 wahlberechtigten Katholi-

ken mindestens 10, höchstens 12,
– 	 ab 3.001 wahlberechtigten Katholiken und in Pfar-

reiengemeinschaften mindestens 12, höchstens 
20.

§ 5 WAHLBERECHTIGUNG UND WÄHLBARKEIT

(1) 	 Wahlberechtigt sind alle Katholiken der Pfarrei, 
die am Wahltag das 14. Lebensjahr vollendet und 
ihren 1. Wohnsitz in der Pfarrei haben sowie sich 
nicht durch formalen Akt von der katholischen 
Kirche getrennt haben.

(2) 	 Wählbar ist nur, wer:
a) 	 der katholischen Kirche (vgl. Lumen gentium, 

Nr. 8) angehört und sich nicht durch formalen 
Akt von ihr getrennt hat,

b) 	 die Firmung empfangen hat,
c) 	 wegen des Vorbildcharakters der Mitglied-

schaft im Pfarrgemeinderat ein Lebens- und 

WAHLORDNUNG FÜR DIE PFARRGEMEINDERÄTE
IN DER DIÖZESE REGENSBURG*

* 	 Die maskulinen Personen- und Funktionsbezeichnungen von 
Laien im Pfarrgemeinderat beziehen sich in gleicher Weise auf 
Frauen und Männer.

** 	 Wo bereits ein Gesamtpfarrgemeinderat gebildet ist, ist in dieser 
Wahlordnung mit „Pfarrgemeinderat“ immer auch „Gesamtpfarr-
gemeinderat“ gemeint, wenn sich nicht aus sachlichen Gründen 
anderes ergibt. 
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Glaubenszeugnis in Einklang mit der katholi-
schen Lehre und den Grundsätzen der katho-
lischen Kirche führt (z. B. Sonntagsheiligung, 
kirchlich geschlossene Ehe etc.),

d) 	 das 16. Lebensjahr vollendet hat,
e) 	 in der Pfarrei seinen 1. Wohnsitz hat oder in 

ihr hauptamtlich oder ehrenamtlich tätig ist,
f) 	 für keinen anderen Pfarrgemeinderat kandi-

diert.
(3) 	 Erstellung einer Kandidatenliste

a) 	 Jeder wahlberechtigte Pfarreiangehörige hat 
das Recht, in schriftlicher Form Kandidaten-
vorschläge zu unterbreiten. Der Vorschlag 
kann höchstens so viele Kandidaten enthal-
ten, als Mitglieder in den Pfarrgemeinderat zu 
wählen sind.

b) 	 Dem Vorschlag soll die schriftliche Einver-
ständniserklärung der Kandidaten beigefügt 
sein; fehlt sie, so muss der Wahlausschuss 
das Einverständnis zur Kandidatur einholen.

c) 	 Die Vorschläge werden im Pfarramt zu Hän-
den des Pfarrers abgegeben.

d) 	 Der Pfarrer hat unter Wahrung von Art. I, Abs. 
4 Statut/PGR die Pflicht, Kandidaten, die die 
Kriterien der Wählbarkeit nicht erfüllen, nicht 
zur Wahl zuzulassen. Im Zweifelsfall kann 
er sich dabei vom Wahlausschuss beraten 
lassen. Wird ein Kandidat gewählt, dessen 
Nichtwählbarkeit durch Versäumnis oder Täu-
schung erst nach der Wahl bekannt wird, ist 
die Wahl des Kandidaten ungültig. Der bei der 
Wahl die nächst höhere Stimmenzahl erhalten 
hat, rückt in den Pfarrgemeinderat nach.

e) 	 Der Pfarrer hat die Gründe für die Ablehnung 
eines Kandidaten diesem persönlich mitzu-
teilen. Er kann diese Gründe mit Zustimmung 
des Kandidaten auch den übrigen Mitgliedern 
des Wahlausschusses mitteilen.

f) 	 Bei der Kandidatenfindung soll der Pfarrer 
zusammen mit dem Wahlausschuss darauf 
bedacht sein, dass die Kandidatenliste das 
Leben in der Pfarrei und die einzelnen Teile 
der Pfarrei (z.B. Expositur, Benefizium, Filiale) 
widerspiegelt.

g) 	 Die Kandidatenliste soll eine um wenigstens 
die Hälfte höhere Anzahl von Kandidaten ent-
halten, als Mitglieder in den Pfarrgemeinderat 
zu wählen sind.

h) 	 Weist trotz intensiver Bemühungen die Liste 
eine geringere Zahl an Kandidaten auf, als 
Mitglieder zu wählen sind, findet nach Einho-
lung der Erlaubnis des Diözesanbischofs die 
Wahl dennoch statt, da der Pfarrer ein Recht 
auf Beratung durch einen Pfarrgemeinderat 
hat.

i) 	 Die Kandidatenliste ist mindestens zwei Wo-
chen vor der Wahl vom Pfarrer in geeigneter 
Weise zu veröffentlichen.

§ 6 WAHLABLAUF

(1) 	 Die Wahl erfolgt geheim.
(2)	 Die Stimmzettel müssen mit dem Namen der 

Pfarrei gekennzeichnet sein und in alphabeti-
scher Reihenfolge alle Kandidatennamen, deren 
Personenstand, Beruf und Alter sowie das Wahl-
verfahren nach Abs. 3 enthalten.

(3) 	 Jeder Wahlberechtigte kann maximal so viele 
Stimmen vergeben, wie Mitglieder zu wählen sind. 
Stimmenhäufung ist nicht möglich.

(4) 	 Die Wahl erfolgt in den dafür vorgesehenen Wahl-
lokalen.

(5) 	 Während der Wahlzeit müssen stets mindestens 
drei Wahlhelfer die Wahlaufsicht in einem Wahl-
lokal gewährleisten.

(6) 	 In jedem Wahllokal müssen die Wähler vor der 
Stimmabgabe im Wählerverzeichnis vermerkt 
werden oder sich unter Vorlage des Personal-
ausweises mit Namen und Anschrift in eine Liste 
eintragen.

(7) 	 Unmittelbar nach Wahlschluss beginnt der Wahl-
ausschuss die Auszählung.

(8) 	 Ein Stimmzettel ist ungültig, wenn mehr Stimmen 
als erlaubt vergeben worden sind. Außerdem 
wird der Stimmzettel ungültig durch alle zusätz-
lichen Kennzeichnungen oder Beschriftungen. 
Im Zweifel über die Gültigkeit eines Stimmzettels 
entscheidet der Wahlausschuss mit einfacher 
Mehrheit, bei Stimmengleichheit entscheidet der 
Pfarrer.

(9) 	 Der Wahlablauf und das Ergebnis werden in 
einem Protokoll niedergelegt, das vom Pfarrer 
und von den Mitgliedern des Wahlausschusses 
unterschrieben werden muss. Es wird im Pfarramt 
hinterlegt.

(10) Gewählt sind diejenigen Kandidaten, welche die 
meisten Stimmen erhalten haben, und zwar in der 
Reihenfolge der für sie abgegebenen Stimmen-
zahl. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.

(11) 	Der Wahlausschuss bittet umgehend die gewähl-
ten Mitglieder, schriftlich zu erklären, ob sie die 
Wahl annehmen.

(12) Das Wahlergebnis und die Erklärung der Annahme 
der Wahl durch die Gewählten sind schnellstmög-
lich durch Aushang bekannt zu machen.

§ 7 BRIEFWAHL

(1) 	 Alle Wahlberechtigten haben auf Antrag die Mög-
lichkeit zur Briefwahl.

(2) 	 Dieser Antrag kann nach Bekanntgabe der end-
gültigen Kandidatenliste schriftlich oder mündlich 
bis zum Freitag vor der Wahl im Pfarramt gestellt 
werden.

(3) 	 Der Wahlausschuss oder von ihm Beauftragte 
händigt die notwendigen Unterlagen für die Brief-
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wahl aus (Briefwahlschein, amtlicher Stimmzettel, 
Wahlumschlag, Wahlbriefumschlag).

(4) 	 Die Ausstellung eines Briefwahlscheins ist im 
Wählerverzeichnis bzw. in einer entsprechenden 
Liste zu vermerken, das/die in jedem Wahllokal 
vorzuliegen hat.

(5) 	 Der Wahlbrief ist dem Pfarramt durch die Post oder 
auf anderem Wege vor Schließung der Wahllokale 
zu übermitteln. Danach eingehende Wahlbriefe 
sind ungültig.

(6) 	 Die Stimmzettel der im Pfarramt gesammelten 
Wahlbriefe werden erst nach Schließung der 
Wahllokale zusammen mit den anderen Stimm-
zetteln im Wahllokal ausgezählt.

§ 8 WAHLANFECHTUNG

(1) 	 Binnen einer Woche nach Bekanntgabe des 
Ergebnisses kann die Gültigkeit der Wahl beim 
Pfarrer schriftlich unter Vorlage von Beweisen 
angefochten werden.

(2) 	 Der Pfarrer und die übrigen Mitglieder des Wahl-
ausschusses haben die vorgelegten Beweise zu 
prüfen und unverzüglich mit einer Stellungnahme 
an das Bischöfliche Ordinariat zu senden, das 
über die Anfechtung definitiv entscheidet.

§ 9 EINFÜHRUNG IN DEN PFARRGEMEINDERAT

(1) 	 Der Pfarrer lädt alle Mitglieder des neuen Pfarr-
gemeinderats binnen vier Wochen zur konstituie-
renden Sitzung ein. 

(2) 	 Der Pfarrgemeinderat wählt den Pfarrgemeinde-
ratssprecher und dessen Stellvertreter.

(3) 	 Die Namen aller Pfarrgemeinderatsmitglieder, des 
Pfarrgemeinderatssprechers und seines Stellver-
treters werden vom Pfarrer schnellstmöglich der 
Pfarrei durch Aushang bekanntgegeben.

(4) 	 Der Dekan ist über das Ergebnis der Wahl und 
die Zusammensetzung des Pfarrgemeinderates 
schriftlich zu unterrichten. 

§ 10 SONDERBESTIMMUNGEN ZU 
PFARREIENGEMEINSCHAFTEN

(1) 	 Sofern eine Pfarreiengemeinschaft errichtet ist, 
ist an Stelle der einzelnen Pfarrgemeinderäte ein 
Gesamtpfarrgemeinderat zu bilden. Falls dem 
schwerwiegende pastorale Hindernisse entge-
genstehen, entscheidet der Diözesanbischof über 
den Erhalt der einzelnen Pfarrgemeinderäte.

(2) 	 Besteht bereits ein Gesamtpfarrgemeinderat, 
kann dieser Zusammenschluss bei Vorliegen 
schwerwiegender pastoraler Gründe nur rück-
gängig gemacht werden, wenn spätestens drei 
Monate vor der Wahl der Pfarrer der Pfarreienge-
meinschaft zusammen mit der 2/3-Mehrheit des 

Gesamtpfarrgemeinderates einen Antrag an den 
Diözesanbischof zur Wahl einzelner Pfarrgemein-
deräte (vgl. Art. VII, Abs. 1, Satz 2 Statut/PGR) 
stellt. Der Diözesanbischof entscheidet über den 
Antrag. 

(3) 	 Wahlvorbereitungsverfahren für die erstmalige 
Wahl zu einem Gesamtpfarrgemeinderat einer 
Pfarreiengemeinschaft 
a) 	 Unter der Leitung des Pfarrers der Pfarreien-

gemeinschaft wird spätestens zehn Wochen 
vor dem Wahltermin ein gemeinsamer Wahl-
ausschuss gebildet. Jeder beteiligte Pfarrge-
meinderat bestimmt dafür bis zu drei seiner 
Mitglieder durch Wahl.

b) 	 Der Wahlausschuss gibt dem Pfarrer gegen-
über ein Beratungsvotum ab über:

	 – die mögliche Größe des Gesamtpfarrge-
meinderates gemäß § 4,

	 – die Zahl der in den einzelnen Pfarreien 
entsprechend deren Größenverhältnis zu 
wählenden Mitglieder des Gesamtpfarrge-
meinderates,

	 – die Wahlorte und die Wahlzeiten,
	 – den Zeitraum der Kandidatenfindung.
c) 	 Alle weiteren Vorgänge erfolgen entsprechend 

den §§ 2-9 der vorliegenden Wahlordnung.
(4) 	 Wird während einer laufenden Wahlperiode eine 

Pfarreiengemeinschaft gebildet, so bleiben die 
einzelnen Pfarrgemeinderäte bis zur nächsten 
Wahl bestehen. Wird eine Pfarrei während einer 
laufenden Wahlperiode einer Pfarreiengemein-
schaft eingegliedert, behält sie bis zur nächsten 
Wahl den eigenen Pfarrgemeinderat. Bei Ausglie-
derung einer Pfarrei aus einer Pfarreiengemein-
schaft scheiden die betroffenen Mitglieder aus 
dem Gesamtpfarrgemeinderat aus und bilden bis 
zur nächsten Pfarrgemeinderatswahl den Pfarrge-
meinderat, zu dem der Pfarrer zur Erreichung der 
Mindestmitgliedszahl gemäß § 4 entsprechend 
viele Pfarreiangehörige hinzuberufen kann.

§ 11 SCHLUSSBESTIMMUNG

Die vorliegende Wahlordnung tritt am 29. November, 
dem 1. Adventssonntag des Jahres 2009, in Kraft.
Die Wahlordnung für die Pfarrgemeinderäte in der 
Diözese Regensburg vom 15. November 2005 wird 
zum gleichen Zeitpunkt aufgehoben.
Regensburg, den 1. September 2009

Bischof von Regensburg
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Generalvikariat
Hinweise zur Durchführung der Caritas-
Herbstsammlung 2009
Termine
Caritas-Sammlung: 28. September - 4. Oktober 2009
Kirchenkollekte: 4. Oktober 2009
Mit Wirkung vom 1. Januar 2008 hat der Freistaat 
Bayern das Sammlungsgesetz abgeschafft. Grund 
dafür: Bürokratieabbau. In der Konsequenz dazu sind 
auch alle bisherigen Auflagen hinfällig. 
Es ist aber weiterhin empfehlenswert und notwendig, 
den Sammlerinnen und Sammlern eine „offizielle 
Legitimation“ mitzugeben. Das schafft Vertrauen und 
Transparenz bei den Spendern. Es ist außerdem sinn-
voll, an den meisten bisherigen Auflagen festzuhalten 
und sie als Empfehlungen auszusprechen. 
Diese entnehmen Sie bitte den Hinweisen im Samm-
lungspaket.
Die Freien Wohlfahrtsverbände in Bayern (Arbeiter-
wohlfahrt, Bayerisches Rotes Kreuz, Caritas, Diakonie, 
Paritätischer Wohlfahrtsverband, Zentrale Wohlfahrts-
stelle der Israelitischen Kultusgemeinden) haben sich 
geeinigt, auch künftig zu bestimmten Terminen zu 
sammeln. Die erste Festlegung gilt bis zum Jahr 2013.
Die Sammlungen der Caritas sind deshalb auch wei-
terhin wie bisher terminiert:
Im Frühjahr in der Woche (Montag mit Sonntag) nach 
dem zweiten Fastensonntag und im Herbst in der Wo-
che (Montag mit Sonntag) nach dem letzten Sonntag 
im September. Die Kirchenkollekten der Caritas finden 
ebenfalls wie bisher statt.

Sammlungsmaterial
Das Sammlungsmaterial (Plakate, Sammlungsflug-
blatt, Opfertüten, Sammlungsabzeichen, Dankgaben 
für Spender, Sammellisten etc.) stellt der Diözesan-
Caritasverband im von den Pfarrgemeinden bestellten 
Umfang zur Verfügung. 

Vorbereitung 
Der Diözesan-Caritasverband sorgt für eine überre-
gionale Pressearbeit. Nehmen Sie bitte gleichzeitig 
mit den zuständigen Lokalredaktionen bzw. örtlichen 
Berichterstattern Verbindung auf, damit kurz vor und 
während der Sammlung möglichst oft über die Caritas-
arbeit in Ihrer Pfarrei berichtet wird. Genauso wichtig 
ist die entsprechende Gestaltung des Pfarrbriefes und 
des Gottesdienstes am Sammlungssonntag. 
Anregungen dazu bieten Ihnen das Sammlungsflug-
blatt, der Regensburger Pfarrbriefdienst und die Sonn-
tagshilfen des Seelsorgeamtes. Auf die Durchführung 
der Haus- und Firmensammlung sollte nicht verzichtet 
werden. Auch „Nichtkirchgänger“ sollen für die Aufga-
ben der Caritas angesprochen werden. 
In größeren Orten ist die Durchführung einer Straßen-
sammlung sinnvoll.
Die Caritassammlung rechnen Sie direkt mit dem Di-
özesan-Caritasverband ab. Den Diözesananteil bitten 

wir an den Caritasverband - LIGA Bank Regensburg, 
Konto 110 100 5, (BLZ 750 903 00), “Herbstkollekte 
2009“ - zu überweisen. Da es sich um ein Sonderkonto 
handelt, dürfen dorthin keine anderen Überweisungen 
vorgenommen werden. Wir bitten um Einhaltung des 
Abrechnungstermins. Das genaue Datum entnehmen 
Sie bitte Ihrem Abrechnungsformular.
Das Ergebnis der Sammlung ist von großer Bedeu-
tung für die Arbeit der Caritas in Ihrer Pfarrei und in 
der gesamten Diözese. Vielen Menschen in Not kann 
dadurch geholfen werden. 
Der Bischof und der Diözesan-Caritasverband sagen 
Ihnen und Ihren Helfern schon im Voraus ein herzliches 
Vergelt’s Gott!

Diaspora-Sonntag des Bonifatiuswerkes der 
Deutschen Katholiken am 14./15. November 
2009 
„Der Einzelne zählt – egal wo.“
Der Einzelne zählt – egal wo: So umschreibt die dies-
jährige Diaspora-Aktion diese Erfahrung, die allen 
Christen Zuversicht gibt – besonders jenen, die weit 
verstreut voneinander leben. Vor allem Kinder und 
Jugendliche sehnen sich nach Rückhalt, den die Ge-
meinschaft im Glauben bietet. Sie brauchen Orte der 
Begegnung und Vorbilder missionarischen Handelns, 
damit ihr Glaube wachsen und sich entfalten kann.
Doch gibt es viele Menschen, die damit ganz allein 
stehen, die sich als Außenseiter fühlen
und denen ein elementarer Teil im Leben fehlt: das 
lebendige Miteinander mit Gleichgesinnten. Dort, wo 
katholische Christen eine absolute Minderheit sind, wo 
sie verstreut über weite geografische Gebiete leben, 
wo sie durch große Entfernungen voneinander getrennt 
sind und sich das Licht des Glaubens nur schwer ver-
breiten kann, da stellt sich das Bonifatiuswerk helfend 
an ihre Seite – und das seit 160 Jahren.
„Das Bonifatiuswerk war und ist mit seiner Hilfe da, wo 
es gebraucht wird.“
Bitte unterstützen Sie mit Ihrem Handeln die wichtige 
Diaspora-Kollekte am Samstag / Sonntag, den 14. / 
15. November 2009. Setzen Sie mit Ihrem Einsatz ein 
Zeichen für die Glaubensweitergabe im Norden und 
Osten Deutschlands und Europas. Mit dem Beitrag 
Ihrer Gemeinde zur Kollekte fördert das Bonifatiuswerk 
gezielt zukunftsweisende Projekte in der Kinder- und 
Jugendkatechese, unterstützt den Bau und Erhalt 
von Kirchen, Klöstern und Gemeindezentren, Kinder-
gärten, Schulen und Jugendhäusern und macht die 
notwendige Arbeit von Seelsorgern und pastoralen 
Mitarbeitern möglich.
Anfang / Mitte Oktober 2009
- 	 Verwenden Sie den Layoutbogen zur Vorbereitung 

der November-Ausgabe Ihrer Pfarrnachrichten – 
oder downloaden Sie die Grafik-Elemente direkt 
von unserer Homepage.
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richtung hat es als „Benefizium Steinfels“ künftig der 
jeweilige Pfarrer von Grafenwöhr inne.
Die Kirchengemeinde des Benefiziums Steinfels-
Hütten wird Filialkirchengemeinde mit der Bezeichnung 
„Filialkirchengemeinde Hütten“ der Pfarrei Grafenwöhr. 
Diese umfasst das bisherige Gebiet der Kirchenge-
meinde mit Ausnahme des auf dem Gebiet der politi-
schen Gemeinde Mantel liegenden Teils. Der Sitz der 
Filialkirchengemeinde ist Grafenwöhr, Ortsteil Hütten. 
Der im Gebiet der politischen Gemeinde Mantel ge-
legene Teil der Kirchengemeinde des Benefiziums 
Steinfels-Hütten wird aufgehoben und der Pfarrei 
Mantel, St. Peter und Paul zugeschlagen.
Die Kommunalgrenze zwischen den politischen 
Gemeinden Mantel und Grafenwöhr bildet zukünftig 
auch die Pfarrgrenze zwischen den Pfarreien Mantel 
und Grafenwöhr und damit die Grenze zwischen den 
Dekanaten Weiden und Neustadt/WN.

Vertreter der Mitarbeiter/-innen in der 
Bayerischen Regional-KODA
Mit Wirkung vom 31. August 2009 ist Frau Monika 
Zeitler (KiGA-Unsere Liebe Frau, Tirschenreuth) als 
Vertreterin der Mitarbeiter/-innen aus der Bayerischen 
Regional-KODA ausgeschieden. Nachfolger wurde mit 
demselben Wirkungsdatum Herr Bernhard Hommes 
(Bischöfliches Ordinariat, Regensburg).

Sitzung der Diözesan-Kommission für 
kirchliche Kunst
Die nächste Sitzung der Kommission für kirchliche 
Kunst findet am Mittwoch, 11. November 2009 um 
14.00 Uhr statt. Gesuche und Vorlagen für diese Sit-
zung sind bis Montag, 26. Oktober 2009 beim Bischöf-
lichen Baureferat einzureichen. Später eingehende 
Projekte können in dieser Sitzung nicht behandelt 
werden.

Kirchliche Statistik 2009
Durch die Änderungen im Ehestandsgesetz zum 1. 
Januar 2009 wurde auch eine Umgestaltung des Er-
hebunsgbogens zur Kirchlichen Statistik der Bistümer 
in der Bundesrepublik Deutschland notwendig, der 
gegen Ende des Jahres ausgeteilt wird. Unter dem 
Punkt Trauungen wird künftig zusätzlich nach Ehe-
schließungen „ohne zivilrechtliche Heirat“ gefragt. Wir 
bitten um Beachtung dieser Änderung.

Rahmenvertrag Microsoft
Der laufende Rahmenvertrag des VDD mit der Fa. 
Microsoft ist bis 30.09.09 befristet und läuft mit den 
derzeit geltenden Konditionen aus. Verhandelt wird 
noch über eine Verlängerung bis Ende 2009. Nach 
Ablauf können Lizenzen von Microsoft-Produkten (z. B. 
MS Office) von Pfarrgemeinden nicht mehr als günstige 
Schulversion (EDU) erworben werden, sondern nur 
mehr zu den Konditionen des Öffentl. Dienstes (GOV). 

- 	 Legen Sie der November-Ausgabe bitte das 
aktuelle Faltblatt zum Diaspora-Sonntag mit 
Zahlschein bei (DIN-A5-Format). Bestellen Sie 
die gewünschte Anzahl einfach unter Tel. 05251/ 
2996-42. Legen Sie die kleinen Heftchen „Kirche 
im Kleinen. Feste des Kirchenjahres” am Schrif-
tenstand aus (telefonische Bestellung ebenfalls 
unter 05251/2996-42).

Montag, 26. Oktober 2009
-	 Bitte befestigen Sie die Aktionsplakate zum 

Diaspora-Sonntag (DIN A2, DIN A3) gut sichtbar 
im Kirchenraum, im Gemeindehaus sowie im 
Schaukasten Ihrer Pfarrei. 

Samstag / Sonntag, 31. Oktober/ 1. November 2009
-	 Sorgen Sie bitte für die rechtzeitige Auslage der 

Faltblätter und der Opfertüten zum Diaspora-
Sonntag in der Kirche und am Schriftenstand.

Samstag / Sonntag, 7. / 8. November 2009
-	 Verlesen Sie bitte den Aufruf der deutschen 

Bischöfe zum Diaspora-Sonntag in allen Gottes-
diensten, einschließlich der Vorabendmessen 

Diaspora-Sonntag, 14. / 15. November 2009
- 	 Nützliche Hinweise zur Gestaltung des Gottes-

dienstes gibt Ihnen die Broschüre „Gottesdienst-
Impulse“ sowie das Priester- bzw. Diaspora-Jahr-
heft, das Ihnen bis Ende Oktober unaufgefordert 
zugeschickt wird.

- 	 Geben Sie bitte einen besonderen Hinweis auf 
die Diaspora-Kollekte in allen Gottesdiensten, 
einschließlich der Vorabendmessen.

-	 Verteilen Sie bitte am Ausgang der Kirche die 
kleinen Heftchen „Kirche im Kleinen. Feste des 
Kirchenjahres” an Familien und andere interes-
sierte Gemeindemitglieder.

Samstag / Sonntag, 21. / 22. November 2009
-	 Bekanntgabe des vorläufigen Kollekten-Ergebnis-

ses, verbunden mit 	einem Wort des Dankes an 
die ganze Gemeinde. 

Bei Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen jederzeit 
gern zur Verfügung: Bonifatiuswerk der deutschen 
Katholiken, Kamp 22, 33098 Paderborn; Christoph 
Schommer (Leiter Öffentlichkeitsarbeit), Tel.: (05251) 
299642, Fax: (05251) 299688; 
E-Mail: info@bonifatiuswerk.de

Umpfarrung und Neuumschreibung 
des Benefiziums Steinfels-Hütten
Mit Wirkung vom 01.06.2009 wird das Benefizium 
Steinfels-Hütten, St. Josef, von der Pfarrei Mantel, 
St. Peter und Paul, in die Pfarrei Grafenwöhr, Hl. 
Dreifaltigkeit, umgepfarrt. Von der Umpfarrung aus-
genommen bleibt der auf dem Gebiet der politischen 
Gemeinde Mantel liegende Teil des Benefiziums (Ort-
schaft Steinfels). 
Das Benfizium Steinfels Hütten wird als Kirchenge-
meinde aufgehoben. Als vermögensrechtliche Ein-
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Stellenbesetzungen 2009
Laien im kirchlichen Dienst
Pastoralassistenten/innen - Pastoralreferenten/
innen:
Als Pastoralassistenten/innen wurden angewiesen 
zum 01.09.2009:
Nicole Balej nach Wolnzach;
Sandra Dechant, bisher Regensburg-St. Albertus 
Magnus, jetzt Obertraubling;
Andreas Holzfurtner nach Wackersdorf;
Benedikt Ströher nach Großmehring/Theißing.

Als  Pastoralreferenten/innen wurden angewiesen:
zum 04.05.2009:
Norbert Krenn, bisher Straubing-St. Elisabeth und Diö
zesanbeauftragter für Umweltfragen, jetzt Straubing-
St. Elisabeth.

zum 01.09.2009:
Andreas Dandorfer, bisher Penting/Seebarn und 
Schwarzhofen/Dieterskirchen, jetzt Bad Abbach/
Poikam;
Peter Gaschler, bisher Wackersdorf, jetzt Religions-
pädagogisches Seminar;
Gabriele Huber-Koch, bisher Frontenhausen und KAB 
Frauenbildungsarbeit und Betriebsseelsorge, jetzt 
Frontenhausen und Dekanat Frontenhausen/Pilsting;
Christian Schmid, bisher Theuern/Ebermannsdorf und 
Pittersberg, jetzt Penting/Seebarn und Schwarzhofen/
Dieterskirchen.

Ausgeschieden als Pastoralassistenten aus dem 
Dienst der Diözese Regensburg zum 31.08.2009:
Stefan Ott, bisher Religionsunterricht.

Ausgeschieden als Pastoralreferenten aus dem Dienst 
der Diözese Regensburg zum 31.08.2009:
Alexander Barth, bisher Deggendorf-Mariä Himmel-
fahrt;
Richard Gabler, beurlaubt.

Gemeindeassistenten/innen - Gemeindereferenten/
innen:
Als Gemeindeassistenten/innen wurden angewiesen 
zum 01.09.2009:
Kathrin Blödt nach Laaber;

Judith Weih nach Mantel/Neunkirchen.

Als Gemeindereferenten/innen wurden angewiesen 
zum 01.09.2009:
Margaret Bayer, bisher Klardorf/Wiefelsdorf und Neu-
kirchen/Dachelhofen, jetzt Klardorf/Wiefelsdorf;
Bernadette Biller, bisher Lappersdorf, jetzt Lappers-
dorf und Kareth;
Sonja Danzer, nach Kümmersbruck;
Maria Ganslmeier, bisher Ruhmannsfelden/Achslach 
und Gotteszell, jetzt Neustadt/Do./Mühlhausen;
Susanne Hermann nach Leiblfing/Hailing/Schwimm-
bach;
Richard Hurzlmeier, bisher Gehörlosenseelsorge, jetzt 
Religionsunterricht;
Petra Janischowsky, bisher Religionsunterricht, jetzt 
Nittendorf/Undorf;
Markus Kellner, bisher Religionsunterricht, jetzt Au i. 
d. Hallertau und Religionsunterricht;
Karin Koch, bisher Kulmain, jetzt Religionsunterricht
Edith Konrad, nach Marktredwitz Herz-Jesu/Brand 
Opf.;
Michaela Mayer, bisher	Waldsassen, jetzt Cham-St. 
Jakob;
Brigitte Roidl, bisher Gleiritsch/Weidenthal/Altendorf, 
jetzt Religionsunterricht;
Andrea Schlecht, bisher Mantel/Neunkirchen, jetzt 
Falkenberg/Taufkirchen/Diepoltskirchen/Rattenbach;
Gabriele Steinhauser, bisher Pfeffenhausen/Nie-
derhornbach und Hohenthann/Schmatzhausen, jetzt 
Hohenthann/Schmatzhausen/Andermannsdorf;
Elisabeth Ziereis, nach Ruhmannsfelden/Achslach 
und Gotteszell.

Ausgeschieden als Gemeindeassistenten/innen aus 
dem Dienst der Diözese Regensburg zum 31.08.2009:
Sr. Roswitha Schmid, bisher Nabburg;
Karola Zintl, bisher Elternzeit.

Ausgeschieden als Gemeindereferenten/innen aus 
dem Dienst der Diözese Regensburg zum 31.08.2009:
Margit Seegerer, bisher Schönsee;
Andreas Steinhauser, bisher Wolnzach.

Msgr. Michael Fuchs
Generalvikar

Diözesan-Nachrichten

Preisbeispiel: Office Standard EDU: 60 €; Office Stan-
dard GOV: 276 €. Sollten Sie noch Lizenzen benötigen, 
wenden Sie sich bitte direkt an die Firma Logiway, 
Team Kirche, Hr. Sommerfeld, Tel. 030-747557-54, 

E-Mail: timo.sommerfeld@logiway.de oder bei anderen 
Fragen an die EDV-Stelle: Tel. 0941/597-1280; E-Mail: 
support.pa@bistum-regensburg.
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Die Bischöfliche Finanzkammer
Honorarordnung für Architekten und 
Ingenieure – HOAI
Am 18.08.2009 tritt die neue Honorarordnung für Ar-
chitekten und Ingenieure - HOAI (HOAI 2009) in Kraft.
Das heißt, ab diesem Datum müssen alle Architekten 
und Ingenieurverträge auf der Grundlage der neuen 
Honorarordnung erstellt werden. Verträge, die derzeit 
im Umlauf sind, bisher jedoch noch nicht stiftungsauf-
sichtlich genehmigt wurden, müssen auf der Grundlage 
der neuen HOAI 2009 überarbeitet und neu verfasst 
werden. Alle Kirchenstiftungen die davon betroffen 
sind, werden vom Bischöflichen Baureferat benach-
richtigt. Mit Inkrafttreten der neuen HOAI - also ab so-
fort - haben die bisher verwendeten Vertragskonzepte 

des Bischöflichen Baureferates keine Gültigkeit mehr 
und können nicht mehr für Vertragsverhandlungen 
verwendet werden. Die neuen Vertragskonzepte 
werden bei Bedarf vom Bischöflichen Baureferat zur 
Verfügung gestellt.
Verträge, die vor dem 18.08.2009 abgeschlossen - 
also stiftungsaufsichtlich genehmigt - wurden, haben 
weiterhin Gültigkeit. Die Vergütung erfolgt nach der 
alten Fassung der HOAI, auch wenn die Leistung erst 
nach dem 18.08.2009 erbracht wird. 

Prälat Robert Hüttner
Bischöfl. Finanzdirektor

Notizen
Warnung
Das Staatssekretariat weist darauf hin, dass Unbekannte versuchen 
via Internet und andere Medien im Namen von Kardinal Zenon 
Grocholewski, dem Präfekten der Kongregation für das katholische 
Bildungswesen, illegale Kollekten auch in Katholischen Universitäten 
oder Bildungseinrichtungen zu machen. Da solche Betrugsversuche 
immer häufiger vorkommen, ist größte Vorsicht gegenüber Bitten 
um Informationen oder Geld via Internet geboten, besonders wenn 
auf hohe Geistliche Bezug genommen wird.

Ausflug der Ruhestandspriester 
am Donnerstag, 8. Oktober 2009
Die Busfahrt führt in die nördliche Oberpfalz. Ziel ist die Soldaten-
stadt Grafenwöhr, wo wir in der alten Pfarrkirche Gottesdienst feiern, 
im Hotel Post zu Mittag essen, einen kurzen Besuch im Militärmu-
seum machen und eine dreistündige Fahrt durch den weitläufigen 
Truppenübungsplatz unter sachkundiger Leitung durchführen. 
Bitte unbedingt Personalausweis mitnehmen! Wenn es zeitlich 
noch möglich ist, folgt ein Besuch in der ehemaligen Klosterkirche 
Michelfeld (Asamkirche, Erzdiözese Bamberg). Abfahrt in Regens-
burg um 9.00 Uhr (Parkhaus am Dachauplatz und Hauptbahnhof); 
Zusteigemöglichkeiten in Schwandorf (Parkplatz am Landratsamt) 
und Weiden (Parkplatz am Waldfriedhof). Herzlich eingeladen sind 
auch unsere Hausfrauen. Es entstehen keine Fahrtkosten. Anmel-
dungen bis  1. Oktober an Pfarrer Karl Wohlgut, 92655 Grafenwöhr, 
Marktplatz 21, Tel.09641-454085 oder Msgr. August Lindner, 93059 
Regensburg, Am Brückenfuß 1, Tel.0941-8701316

Fortbildungswoche für Pfarrhaushälterinnen
„Pfarrhausfrau ist mehr... Fit im (neuen) Beruf“ unter diesem Titel 
bietet die Bundesarbeitsgemeinschaft für Pfarrhaushälterinnen in 
und zusammen mit Haus Werdenfels eine Fortbildungswoche an. 
Eingeladen sind besonders Frauen, die neu in diesem Beruf sind und 
vor allem auch solche, die in Teilzeit als sog. Zu- und Weggehfrauen 
angestellt sind. Anmelden können sich aber auch Interessierte, die 
schon länger Dienst tun. 

Die Referenten Sr. Adelind Schächtl, Johannes Holz und Pfr. Franz 
Wiesner werden zusammen mit der Gruppe versuchen, auf folgende 
Fragen Antworten zu finden: 
-	 Bin ich etwas Besonderes, nur weil ich im Pfarrhaus tätig bin?
-	 Wie soll ich das alles nur unter einen Hut bringen - Beruf, Familie, 

vielleicht auch noch Ehrenamt?
-	 Bin ich als Pfarrhausfrau auch Seelsorgerin?
-	 Wenn mich Leute aus der Gemeinde, Ehrenamtliche und Team-

mitglieder zur „Beichtmutter“ machen wollen? 
-	 Muss ich eine Heilige sein (werden) als Pfarrhausfrau?
Für Erholung und Entspannung wird ein kultureller Nachmittag in 
Regensburg sorgen.
Die Gesamtleitung liegt in der Hand von Frau Angelika Schwarzkopf, 
der stellvertr. Diözesanvorsitzenden im Bistum Würzburg
Information und Anmeldung	  
Haus Werdenfels, Waldweg 15, 93152 Nittendorf, Tel.: 09404-
9502-0, E-Mail: Anmeldung@Haus-Werdenfels.de, Internet: www.
Haus-Werdenfels.de

Priesterexerzitien
Thema: 	 Priester – Verkünder der Großtaten Gottes
Termin: 	 22. – 28. August 2010
Ort: 	 Collegium Canisianum, Tschurtschenthalerstraße 

7, 6020 Innsbruck/Österreich 
Leiter: 	 P. Reinhold Eifel SJ (Direktor des Exerzitienhauses 

„Haus der Einkehr”, St. Andrä i. Lavanttal; Ehe- und 
Familienpastoral in der Diözese Gurk-Klagenfurt)

Elemente:	 Impulse, Gemeinsame Eucharistiefeier, Schweigen, 
Aussprachemöglichkeit

Anmeldungen: 	bis 30. Juni 2010 erbeten an: P. Michael Meßner 
SJ, Collegium Canisianum – Internationales Theo-
logisches Kolleg, Tschurtschenthalerstr. 7, A-6020 
Innsbruck, Tel.Nr. (+43 512)59463-37, E-Mail: 
michael.messner@canisianum.at
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Beilagen:	 -	 (nur für Anstellungsträger im Sinne des ABD) Änderungen und Ergänzungen zum Arbeitsvertragsrecht der baye-		
		  rischen (Erz-)Diözesen - ABD Nr. 88

Im Herrn sind verschieden:

am 30. Mai	 Wagner Hugo, BGR, frr. Pfr. von Eslarn und Kom. in Ett-
mannsdorf, 73 Jahre alt

am 29. Juni	 Beck Max Josef, Ständiger Diakon mit Zivilberuf i.R. in 
Schwarzach, 85 Jahre alt

am 23. Juli	 Sigl Konrad, Pfr. in Ammersricht, 67 Jahre alt

am 11. August	 Kett Josef, Prälat, BGR, Dompfarrer u. Domkapitular i.R. in 
Neustadt/WN, 90 Jahre alt

am 16. August	 Dengler Michael, BGR, frr. Pfr. von Falkenberg/Ndb. und 
Kom. in Eggenfelden, 92 Jahre alt

am 17. August	 Streit Josef, BGR, frr. Pfr. von Niedermotzing und Kom. in 
Straubing-St. Josef, 72 Jahre alt

am 22. August	 Ascherl Johann, Prälat, Pfvik. für Vohenstrauß und Böh-
mischbruck i.R. und Kom. in Vohenstrauß, 85 Jahre alt

am 24. August	 Kammermayer Erhard, PfAdm. i.R. von Chamerau und Kom. 
in Rimbach, 79 Jahre alt

R.I.P.


